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1. AUFGABENSTELLUNG 

 

Im Zuge der geplanten Erweiterung des Industriegebiets östlich der B36 in Iffezheim ist 
eine Überprüfung erforderlich, ob durch die Umsetzung des geplanten Vorhabens ar-
tenschutzrechtliche Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG ausgelöst werden, bzw. 
ausgelöst werden können.  

Die artenschutzrechtliche Ersteinschätzung wurde auf der Grundlage folgender Leis-
tungen vorgenommen: 

- Ortsbegehung des Geländes und der angrenzenden Bereiche. Begehung durch 
einen Faunisten und einen Vegetationskundler zur Ersteinschätzung der natur-
schutzfachlichen Bedeutung und der potentiell relevanten Tierartengruppen. 

- Auswertung und Bewertung der erhaltenen Daten bzgl. der gesetzlichen Vor-
schriften. Ermittlung der nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützten Arten 
und der europäischen Vogelarten, die im Geltungsbereich des Vorhabens zu er-
warten sind. 

 
Lage des Untersuchungsgebietes (UG rot umrandet) 
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2. ERMITTLUNG RELEVANTER ARTEN 

2.1. Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Grundlage zur Einschätzung von Vorkommen europarechtlich geschützter Arten ist 
zum einen die Liste von in Baden-Württemberg bekannten Tier- und Pflanzenarten, die 
in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführt sind (in Anlehnung an TRAUTNER et al. 
2006, ergänzt), sowie deren Verbreitung entsprechend den Angaben aus den Grundla-
genwerken Baden-Württembergs, bzw. ortsbezogene Kenntnisse spezieller Fachken-
ner. Zum anderen die Kenntnis der artspezifischen Standort- und Lebensraumansprü-
chen dieser Tier- und Pflanzenarten, sowie der Biotopausstattung des Plangebiets. Die 
in Tabelle 1 aufgeführten Arten wurden hinsichtlich potentieller Vorkommen im 
Vorhabensbereich abgeprüft. 

Zur Einschätzung und Bewertung des Planungsgebietes als Lebensraum für die arten-
schutzrechtlich relevanten Arten wurden die Habitatstrukturen im Vorhabensgebiet und 
der angrenzenden Umgebung bei einer Begehung am 07.4.2012 begutachtet. Beson-
deres Augenmerk wurde bei der Begehung auf Niststandorte wie Baumhöhlen, Horste 
oder andere wichtige Lebensraumelemente wie beispielsweise Sonnenplätze von Rep-
tilien gelegt. Auch auf spezielle Nahrungsrequisiten, die bestimmte Schmetterlingsarten 
für ihre Entwicklung benötigen, wurde geachtet. 

 

Das Ergebnis der Begehung wird im Folgenden beschrieben:  

Bei den Flächen im Untersuchungsgebiet handelt es sich überwiegend um intensiv ge-
nutzte Ackerflächen. Eine weitere größere Fläche nimmt das Rückhaltebecken des vor-
handenen Industriegebietes ein. Die Fläche besteht aus einer zum Teil leicht 
ruderalisierten Fettwiese. Zwei kleinere in der Grünlandkartierung als LRT 6510 kartierte 
Flächen an der B 36 sind mittlerweile stark mit Goldrute zugewachsen. Die offenen Flä-
chen können als Nahrungsraum von Fledermausarten wie das Große Mausohr genutzt 
werden. Essentielle Nahrungshabitate stellen die Flächen allerdings sicherlich nicht dar. 

Bäume sind bis auf zwei stärkere Nussbäume und einen Birnbaum nur noch am Wald-
rand vorhanden. Am Waldrand handelt es sich vor allem um Kiefern und Spätblühende 
Traubenkirsche von schwacher Dimension. Alle Bäume wurden mit dem Fernglas auf 
Höhlen und Spalten kontrolliert. Höhlen und Spalten wurden nicht gefunden, so dass 
höhlenbrütende Vogelarten und Fledermäuse keine Brutplätze oder Quartiere vorfinden. 
In den vorhandenen Gehölzen sind Freibrüter (z.B. Amsel, Stieglitz, Buchfink etc.) zu 
erwarten.  

Im Bereich des Waldrandes sowie der nördlichen Grenze des bestehenden Industrie-
gebietes sind Sträucher und Gestrüpp vorhanden, was in Verbindung mit vergrasten 
Bereichen geeignete Habitate für die Zauneidechse darstellen könnte (siehe Karte 1). 
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Tab. 1: Ermittlung potentiell betroffener Anhang IV-Arten durch Abschichtung (ausgehend von 
den Arten mit Vorkommen in Baden-Württemberg) 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Vorkommen im Untersuchungsgebiet? 

Fauna  

Mammalia pars  Säugetiere (Teil)

Castor fiber  Biber 

Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der 
Biotopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Cricetus cricetus  Feldhamster 

Felis silvestris  Wildkatze 

Lynx lynx  Luchs 

Muscardinus avellanarius  Haselmaus 

Chiroptera  Fledermäuse  

Barbastella barbastellus  Mopsfledermaus 

Für Fledermäuse ist die Nutzung des 
Vorhabensgebiets als Nahrungsraum vor 
allem für offene Feldfluren nutzende Arten 
wie das Große Mausohr denkbar.  
Potentielle Höhlen und Spalten in den 
vorhandenen Bäumen, die als Fleder-
mausquartier in Frage kämen, wurden 
nicht gefunden. 

Eptesicus nilssonii  Nordfledermaus 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus 

Myotis alcathoe Nymphenfledermaus 

Myotis bechsteinii  Bechsteinfledermaus 

Myotis brandtii  Große Bartfledermaus 

Myotis dasycneme  Teichfledermaus 

Myotis daubentonii  Wasserfledermaus 

Myotis emarginatus  Wimperfledermaus 

Myotis myotis  Großes Mausohr 

Myotis mystacinus  Kleine Bartfledermaus 

Myotis nattereri  Fransenfledermaus 

Nyctalus leisleri  Kleiner Abendsegler 

Nyctalus noctula  Abendsegler 

Pipistrellus kuhlii  Weißrandfledermaus 

Pipistrellus nathusii  Rauhautfledermaus 

Pipistrellus pipistrellus  Zwergfledermaus 

Pipistrellus pygmaeus  Mückenfledermaus 

Plecotus auritus  Braunes Langohr 

Plecotus austriacus  Graues Langohr 

Rhinolophus ferrumequinum  Große Hufeisennase 

Vespertilio murinus  Zweifarbfledermaus 

Reptilia  Kriechtiere  

Coronella austriaca  Schlingnatter Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der 
Biotopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. Emys orbicularis  Europäische Sumpfschildkröte 

Lacerta agilis  Zauneidechse Ein Vorkommen der Art ist aufgrund der 
Biotopausstattung des Plangebiets denkbar.

Lacerta bilineata  Westliche Smaragdeidechse 
Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der 
Biotopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Podarcis muralis Mauereidechse 

Vipera aspis  Aspisviper 

Zamenis longissimus  Äskulapnatter 
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Vorkommen im Untersuchungsgebiet? 

Amphibia  Lurche  

Alytes obstetricans  Geburtshelferkröte 

Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der 
Biotopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Bombina variegata  Gelbbauchunke 

Bufo calamita  Kreuzkröte 

Bufo viridis  Wechselkröte 

Hyla arborea  Laubfrosch 

Pelobates fuscus  Knoblauchkröte 

Rana arvalis  Moorfrosch 

Rana dalmatina  Springfrosch 

Rana Iessonae  Kleiner Wasserfrosch 

Salamandra atra  Alpensalamander 

Titurus cristatus  Kammmolch 

Coleoptera  Käfer  

Cerambyx cerdo  Heldbock 

Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der 
Biotopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Osmoderma eremita Eremit  Juchtenkäfer 

Bolbelasmus unicornis  Vierzähniger Mistkäfer 

Dytiscus latissimus  Breitrand 

Graphoderus bilineatus  
Schmalbindiger Breitflügel-
Tauchkäfer 

Rosalia alpina  Alpenbock 

Cucujus cinnaberinus   Scharlachkäfer 

Lepidoptera  Schmetterlinge  

Coenonympha hero  Wald-Wiesenvögelchen 

Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der 
Biotopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Euphydryas maturna Eschen-Scheckenfalter, Kleiner 
Maivogel 

Gortyna borelii  Haarstrangwurzeleule 

Lopinga achine  Gelbringfalter 

Lycaena dispar  Großer Feuerfalter 

Lycaena helle  Blauschillernder Feuerfalter 

Maculinea arion  Quendel-Ameisenbläuling 

Maculinea nausithous  
Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenbläuling 

Maculinea teleius  
Heller Wiesenknopf-
Ameisenbläuling 

Parnassius apollo  Apollofalter 

Parnassius mnemosyne  Schwarzer Apollofalter 

Proserpinus proserpina  Nachtkerzenschwärmer 
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Vorkommen im Untersuchungsgebiet? 

Odonata  Libellen  

Gomphus flavipes  Asiatische Keiljungfer 

Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der 
Biotopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Leucorrhinia albifrons  Östliche Moosjungfer 

Leucorrhinia caudalis  Zierliche Moosjungfer 

Leucorrhinia pectoralis  Große Moosjungfer 

Ophiogomphus cecilia  Grüne Keiljungfer 

Sympecma paedisca  Sibirische Winterlibelle 

Mollusca  Weichtiere  

Anisus vorticulus  Zierliche Tellerschnecke Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und der Biotop-
ausstattung des Plangebiets auszuschließen.Unio crassus  Gemeine Flussmuschel 

Flora  

Pteridophyta et 
Spermatophyta Farn- und Blütenpflanzen  

Apium repens Kriechender Scheiberich, Krie-
chender Sellerie 

Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der 
Biotopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen.   

Bromus grossus  Dicke Trespe 

Cypripedium calceolus  Frauenschuh 

Gladiolus palustris  Sumpf-Gladiole 

Jurinea cyanoides  Sand-Silberscharte 

Lindernia procumbens  Liegendes Büchsenkraut 

Liparis Ioeselii  
Sumpf-Glanzkraut,  
Torf Glanzkraut 

Marsilea quadrifolia  Kleefarn 

Myosotis rehsteineri  Bodensee-Vergissmeinnicht 

Najas flexilis  Biegsames Nixenkraut 

Spiranthes aestivalis 
Sommer-Schraubenstendel, 
Sommer-Drehwurz 

Trichomanes speciosum Prächtiger Dünnfarn 
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2.2. Europäische Vogelarten 

 

Folgende Nachweise europäischer Vogelarten liegen nach einer durchgeführten Bege-
hung am 07.04.2012 aus dem Vorhabensgebiet und seinem Umfeld vor:  

Tab. 2: Artenliste Vögel  

Artname Wissenschaftlicher Name Rote Liste Rote Liste EU-VRL BNatSchG
  Ba-Wü Deutschland   
Amsel Turdus merula    § 
Bachstelze Motacilla alba     
Buchfink Fringilla coelebs    § 
Haussperling Passer domesticus V V  § 
Feldlerche Alauda arvensis 3 3   
Girlitz Serinus serinus V    
Grünfink Carduelis chloris    § 
Kohlmeise Parus major    § 
Mäusebussard Buteo buteo     
Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla     
Rabenkrähe Corvus corone    § 

Rauchschwalbe Hirundo rustica 3 V   

Ringeltaube Columba palumbus    § 
Rotkehlchen Erithacus rubecula     
Star Sturnus vulgaris V   § 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes     

Zilpzalp Phylloscopus collybita    § 
 

Erläuterung der in den Tabellen verwendeten Abkürzungen 

Rote Liste: Grundlage ist die Rote Liste der Vögel Baden-Württembergs (LUBW 2007) und Deutsch-
lands (SÜDBECK et al. 2007) 

 Kategorien 1: vom Aussterben bedroht 
  2: stark gefährdet 
  3: gefährdet 
  V: Vorwarnliste 

EU-VRL: Vogelschutzrichtlinie der Europäischen Union (Richtlinie 79/409/EWG) 
Anhang I Die Art wird im Anhang I der Richtlinie genannt, mit der Maßgabe,     

nationale Schutzgebiete einzurichten 
Art. 4, Abs. 2 Die Art wird als gefährdete Zugvogelart für Baden-Württemberg in der 

nationalen Kulisse von EU-Vogelschutzgebieten berücksichtigt (gem. 
Artikel 4, Abs. 2 der EU-VRL) Grundlage: LfU 2000 

BNatSchG: Schutzstatus nach Bundesnaturschutzgesetz (nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 u. 14) 
§ besonders geschützt 
§§ streng geschützt 

 

Mit einer Begehung kann keine vollständige Erfassung der Vogelwelt im Planungsge-
biet geleistet werden. Neben den beobachteten Arten ist aufgrund der Habitatausstat-
tung das Vorkommen von weiteren Arten denkbar (Blaumeise, Bluthänfling, Stieglitz, 
Singdrossel, …). Weitere Arten wie die im angrenzenden Wald vorkommende Hohltau-
be oder auch der Turmfalke nutzen das Untersuchungsgebiet sicherlich als Nahrungs-
habitat. Auch die nachgewiesene Rauchschwalbe kommt in dem Gebiet lediglich als 
Nahrungsgast in Frage. 
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3. ARTENSCHUTZRECHTLICHE VERTRÄGLICHKEIT 

 

Mit dem Gesetz zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 12. Dezember 
2007 wurden insbesondere die artenschutzrechtlichen Vorschriften geändert. Die 
rechtlichen Grundlagen und Anforderungen ergeben sich aus der einschlägigen Ge-
setzgebung, wobei die §§ 44 und 45 BNatSchG die Vorschriften für besonders ge-
schützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten (Verbotstatbestände) sowie 
Ausnahmen regeln. 

Hierbei sind die gesetzlichen Verbotstatbestände nach §44 Abs. 1 zu beachten: 

(1) „Es ist verboten, 

1.  wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fan-
gen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2.  wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-
rungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch 
die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3.  Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-
schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4.  wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-
formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder 
zu zerstören (Zugriffsverbote). 

 

Folgende Handlungen sind nach §44 Abs. 5 zulässig: 

(5) Für nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im 
Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu-
lässig sind, gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der 
Sätze 2 bis 5. Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/ 43/EWG aufgeführte 
Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsver-
ordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen das 
Verbot des Absatzes 1 Nummer 3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidba-
re Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1 
Nummer 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorha-
ben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang wei-
terhin erfüllt wird. Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnah-
men festgesetzt werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buch-
stabe b der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entspre-
chend. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur 
Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- 
und Vermarktungsverbote vor. 
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Folgende Ausnahmen von den Verboten nach §45 Abs. 7 BNatSchG sind zulässig: 

„(8) Die nach Landesrecht zuständigen Behörden sowie im Falle des Verbringens aus 
dem Ausland das Bundesamt für Naturschutz können von den Verboten des § 44 im 
Einzelfall weitere Ausnahmen zulassen 

1.  zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erhebli-
cher wirtschaftlicher Schäden, 

2.  zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 

3.  für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen 
Zwecken dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 

4.  im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, ein-
schließlich der Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der 
maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt oder 

5.  aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses 
einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gege-
ben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlech-
tert, soweit nicht Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG weiter gehende Anforde-
rungen enthält. Artikel 16 Absatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG und Artikel 9 Absatz 2 der 
Richtlinie 79/409/EWG sind zu beachten. Die Landesregierungen können Ausnahmen 
auch allgemein durch Rechtsverordnung zulassen. Sie können die Ermächtigung nach 
Satz 4 durch Rechtsverordnung auf andere Landesbehörden übertragen. 

 

Aus der einschlägigen Gesetzgebung ergibt sich die auf der folgenden Seite dargestell-
te Prüfkaskade. 
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Abb. 1: Ablaufdiagramm einer artenschutzrechtlichen Prüfung bei Vorhaben nach §44 BNatSchG (aus Kratsch, Matthäus & Frosch 2011)  
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4. AUSWIRKUNGEN AUF GESCHÜTZTE ARTEN 

 

4.1. Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Bei den potentiell im Gebiet vorkommenden Fledermausarten ist zu beachten, dass 
sich im Vorhabensbereich lediglich potentielle Jagdhabitate befinden. Quartiere konn-
ten bei der Untersuchung der Bäume nicht festgestellt werden. Daher kann bei einer 
Rodung der Gehölze das vorhabensbedingte Töten (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) aus-
geschlossen werden. Vorhabensbedingte Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
während der Fortpflanzungs- und Überwinterungszeiten, die den Erhaltungszustand 
der lokalen Population verschlechtern könnten, sind ebenfalls auszuschließen, da die 
Vorhabensfläche sicherlich keine essentiellen Nahrungshabitate darstellen. Die ökolo-
gische Funktion der von dem Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
im räumlichen Zusammenhang bleibt weiterhin erfüllt, insofern wird der Verbotstatbe-
stand der Beschädigung oder Zerstörung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 
Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) nicht ausgelöst. 

Für die potentiell im Vorhabensbereich vorkommende Zauneidechse ist eine Betroffen-
heit durch das Vorhaben denkbar. Hier kann der Verbotstatbestand der Tötung oder 
Verletzung von Individuen (§ 44 Abs. 1 Nr. 1) in Zusammenhang mit der Zerstörung 
von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3) nicht ausgeschlossen werden. 
Auch vorhabensbedingte Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) sind bei einem Vor-
kommen der Art während der Bauzeit sicherlich vorhanden. 

 

4.2. Europäische Vogelarten 

Für die im Vorhabensbereich vorkommenden Vogelarten kann das vorhabensbedingte 
Töten von Individuen (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) bei Rodung der Bäume und Sträu-
cher außerhalb der Brutzeit (30. September bis 1. März) ausgeschlossen werden. Dies 
gilt auch für die Betroffenheit von Individuen der Feldlerche im Hinblick auf die erforder-
lichen Erdbaumaßnahmen, d.h. mit den Erdbaumaßnahmen sollte ebenfalls außerhalb 
der Brutzeit begonnen werden.  

Allerdings könnte insbesondere die am Boden brütende Feldlerche durch die Zerstö-
rung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) auch im Hin-
blick auf ihre lokale Population von dem Vorhaben betroffen sein, da die Feldlerche zu 
den gefährdeten, nicht mehr flächendeckenden Brutvögeln gehört. 

Auch vorhabensbedingte Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) sind bei einem Vor-
kommen der Art während der Bauzeit zu erwarten. 
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5. MASSNAHMENVORSCHLÄGE 

Das potentielle Vorkommen der Zauneidechse sollte im Rahmen einer vertiefenden 
Untersuchung im Frühjahr/Sommer überprüft werden. Gegebenenfalls müssen hier 
weitergehende Maßnahmen zur Minderung (Erhaltung des Waldrandes) bzw. zur 
Kompensation (Ersatzhabitate anlegen und vorhandene Tiere umsiedeln) ergriffen 
werden. 

Um das Töten von Individuen im Zusammenhang mit der Zerstörung potentieller Nist-
stätten europäischer Vogelarten zu vermeiden, werden die notwendige Rodung von 
Gehölzen sowie das Abschieben des Bodens zwischen Oktober und Februar empfoh-
len. 

Zudem sollte geklärt werden, ob die ökologische Funktion im räumlichen Zusammen-
hang (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) trotz des Eingriffes für die Feldlerche weiterhin 
erfüllt werden kann (erforderlichenfalls mit vorgezogenen Maßnahmen (CEF)). Dies 
könnte beispielsweise durch eine Bewertung der Auswirkungen auf Ebene der auf 
Gemarkung Iffezheim vorkommenden Brutpaare erfolgen. Eine fachliche Abstimmung 
mit der UNB beim Landratsamt Rastatt ist anzustreben. 

 

 

 

6. ZUSAMMENFASSUNG 

 

Die in Baden-Württemberg vorkommenden Anhang IV-Arten wurden hinsichtlich poten-
tieller Vorkommen im Vorhabensbereich abgeprüft. Eine Begehung am 07.04.2012 zur 
artenschutzrechtlichen Ersteinschätzung ergab Hinweise auf ein potenzielles Vorkom-
men der Zauneidechse. 

Bei den Vogelarten sind – mit Ausnahme der Feldlerche – überwiegend gewöhnliche 
und weit verbreitete Arten vorhanden, bzw. werden erwartet. Diese Arten können im 
Gebiet brüten bzw. können im Verlauf des Jahres Nester in den Gehölzen anlegen. Bei 
Einhaltung der empfohlenen Rodungszeiten der Gehölze (Oktober bis Februar) werden 
für die nach der Vogelschutzrichtlinie geschützten europäischen Vogelarten keine Ver-
botstatbestände des § 44 BNatSchG Abs. 1 Nr. 1-3 ausgelöst.  

Um das Töten von Individuen im Zusammenhang mit der Zerstörung potentieller Nist-
stätten der Feldlerche zu vermeiden, wird das erforderliche Abschieben des Bodens 
zwischen Oktober und Februar empfohlen. 

Für die Feldlerche sind zudem weitergehende Untersuchungen (bis Mitte Juli) notwen-
dig, um eine detaillierte Abarbeitung der Verbotstatbestände vornehmen zu können.  

Für die potentiell vorkommende Zauneidechse werden weitere Untersuchungen emp-
fohlen, um eine mögliche Betroffenheit zu verifizieren. Bei allen anderen nach Anhang 
IV geschützten Arten sind keine Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG Abs. 1 Nr. 1-3 
zu erwarten. 
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Anhang 

 
 
Potentielle Habitate der Zauneidechse (grün gestrichelt) 
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Bildanhang 
 

 
Abb. 1: Ackerfläche mit Weizen eingesät 
 

 
Abb. 2: Fläche des Rückhaltebeckens 
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Abb. 3: Brombeergestrüpp entlang dem Grasweg. Vorkommen strauchbrütender Vogelarten und der 

Zauneidechse sind zu erwarten  

 
Abb. 4: Waldrand mit Kiefern, Eiche und Spätblühender Traubenkirsche 
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Einleitung und Aufgabenstellung 

 

Mit der Neuregelung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 01. März 2010 wurden insbe-
sondere die artenschutzrechtlichen Vorschriften geändert. Nach gängiger Recht-
sprechung ist die Erforderlichkeit zur Aufstellung eines Bebauungsplans gem. § 1 Abs. 3 
BauGB nur dann zu bejahen, wenn erkennbar ist, dass keine dauerhaften rechtlichen 
Hindernisse bestehen. Derartige rechtliche Hindernisse können auch in den zwingenden 
artenschutzrechtlichen Bestimmungen, die keiner Abwägung zugänglich sind, begründet 
sein. Die rechtlichen Grundlagen und Anforderungen ergeben sich aus der einschlägigen 
Gesetzgebung, wobei die §§ 44 und 45 BNatSchG die Vorschriften von speziell ge-
schützten Tier- und Pflanzenarten (Verbotstatbestände) sowie Ausnahmen regeln. 

Da die Gemeinde Iffezheim plant den Bebauungsplan „Erweiterung Industriegebiet 
östlich der B36“ aufzustellen, ist eine Überprüfung erforderlich, ob durch die Umset-
zung des geplanten Vorhabens artenschutzrechtliche Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG ausgelöst werden, bzw. ausgelöst werden können.  

 

Hierfür wurde im Frühjahr 2012 eine Begehung zur Ersteinschätzung der naturschutz-
fachlichen Bedeutung und der potentiell artenschutzrechtlich relevanten Arten / Tierar-
tengruppen durchgeführt (LEHMANN 2012). Der im Folgenden dargestellte Untersu-
chungsumfang für eine Bestandserfassung zur Beurteilung der Artenschutzrechtlichen 
Verträglichkeit beruht auf dieser Artenschutzrechtlichen Ersteinschätzung sowie auf 
Hinweisen des Landratsamtes Rastatt (UNB, Herr Jessberger). Die folgende Tabelle 
gibt eine Übersicht zum Untersuchungsrahmen.  

Tab. 1: Übersicht Untersuchungsrahmen  

Tierartengruppe / Art Untersuchungsumfang Erfassungstermine

Reptilien Überprüfung des potentiellen Zauneidechsenvorkom-
mens durch drei Begehungen  

12.05.2012, 05.06.2012, 
04.07.2012 

Vögel Erfassung im Rahmen von vier Begehungen, unter be-
sonderer Berücksichtigung lokalen Population der Feld-
lerche im Naturraum Hardtebenen auf Gemarkung 
Iffezheim 

12.05.2012, 05.06.2012, 
09.06.2012, 04.07.2012 

 

Auf Grundlage der durchgeführten Bestandserfassungen, wurden die zu betrachtenden 
Arten beschrieben sowie die Auswirkungen des Vorhabens auf das Vorkommen der 
Arten bewertet und dargestellt. Zudem erfolgte für planungsrelevante Arten (Arten des 
Anhangs IV der FFH-RL, Vogelarten der Roten Liste oder Vorwarnliste sowie streng 
geschützte Vogelarten) eine einzelartbezogene Abarbeitung möglicher Verbotstatbe-
stände entsprechend der Empfehlung des Ministeriums für Ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz Baden-Württemberg (Schreiben vom 10.05.2012) mit dem Formblatt 
zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie und von Europäischen Vogelarten nach § 44 und 45 BNatSchG (saP). 
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A. Faunistische Bestandserfassung 

 

A.1 Vögel 

Methodik 

Die Vögel im Untersuchungsgebiet wurden während der Brutperiode 2012 bei insge-
samt vier Begehungen in Form einer semi-quantitativen Revierkartierung nach Sicht 
und anhand artspezifischer Lautäußerungen flächendeckend erfasst (Geländetermine 
s. Tabelle 1). Während der Erhebungen ist eine Artenliste aller im Gebiet beobachteten 
Vögel zusammengetragen worden. Bei allen Arten wurde vermerkt, ob sie ein Revier 
anzeigendes Verhalten zeigten, um aufgrund dieser Beobachtungen Lage und Anzahl 
der Reviere bei den Brutvögeln dokumentieren zu können. Es wurden alle Revier an-
zeigenden Merkmale protokolliert und in Arbeitskarten festgehalten. Dabei handelte es 
sich bei den Singvögeln im Wesentlichen um den Reviergesang der Männchen aber 
auch um sonstige Verhaltensweisen, die auf ein besetztes Brutrevier hindeuteten, wie 
z. B. nestbauende und fütternde Altvögel, nicht flügge Jungvögel sowie Aggressions-
verhalten in unterschiedlicher Ausprägung. Zudem erfolgte gezielt eine Erfassung der 
Feldlerche im Naturraum Hardtebenen auf Gemarkung Iffezheim, um Aussagen zur 
lokalen Population treffen zu können. 

Die Bestandserfassungen erfolgten in der Regel in den frühen Morgenstunden (6.00 
Uhr bis 11.00 Uhr). Alle Kontrollen fanden nur bei günstigen Witterungsbedingungen 
statt (kein Regen, kein starker Wind). 

 

Ergebnisse 

Die Gesamtartenliste der im Verlauf dieser Untersuchung im Bereich der geplanten 
Erweiterung des Industriegebietes nachgewiesenen Vogelarten findet sich in der fol-
genden Tabelle. Die Einstufungen in Bezug auf die aktuelle Gefährdung jeder Art so-
wie auf deren Status im Gebiet sind dargestellt. 

Insgesamt wurden im Untersuchungszeitraum 23 Vogelarten nachgewiesen, von de-
nen acht Arten als Brutvögel eingestuft werden (BV). 15 Arten werden im Untersu-
chungsgebiet als Nahrungsgäste (NG) angesehen. Davon kommt eine Art (Grünfink) 
auch als potenzieller Brutvogel (pBV) in Betracht, die aufgrund der anzutreffenden Bio-
topausstattung im Untersuchungsgebiet brüten könnte.  

Von den nachgewiesenen Vogelarten sind in der Roten Liste für Baden-Württemberg 
(LUBW 2007) drei Arten als „gefährdet“ aufgeführt (Feldlerche, Mehl- und Rauch-
schwalbe). Acht weitere Arten werden in der Vorwarnliste geführt (Dorngrasmücke, 
Girlitz, Haussperling, Mauersegler, Pirol, Star, Türkentaube und Turmfalke). Diese Ar-
ten sind aktuell noch nicht gefährdet. Es ist aber zu befürchten, dass sie innerhalb der 
nächsten zehn Jahre gefährdet sein werden, wenn bestimmte Faktoren weiterhin ein-
wirken. 

In der Roten Liste der Brutvögel Deutschlands (SÜDBECK et al. 2007) finden sich eine 
Art (Feldlerche) in der Kategorie 3 („gefährdet“) und vier Arten (Haussperling, Pirol, 
Mehl- und Rauchschwalbe) in der Kategorie V („Vorwarnliste“).  
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Die Revierzentren der Brutvogelarten bzw. potentiellen Brutvogelarten des Untersu-
chungsgebiets, die in den Roten Listen für Baden-Württemberg und /oder Deutschland 
(inklusive der Arten der Vorwarnliste) sowie in den Anhängen I der Vogelschutzrichtlinie 
geführt werden, sind in Karte Nr. 1 dargestellt. Diese Arten haben wegen ihrer speziellen 
Lebensraumansprüche eine Indikatorfunktion und gelten bei der Einschätzung der Le-
bensraumqualität als sogenannte wertgebende Arten. Sie sind in Tab. 2 farbig hinterlegt. 

Tab. 2: Artenliste Vögel im Bereich der geplanten Erweiterung des Industriegebietes  

Artname Wissenschaftlicher Name Rote Liste Rote Liste EU-VRL BNatSc
hG 

Status

  Ba-Wü Deutschland  
Amsel Turdus merula    § BV 
Bachstelze Motacilla alba    § NG 
Buchfink Fringilla coelebs    § BV 
Dorngrasmücke Sylvia communis V   § BV 

Feldlerche Alauda arvensis 3 3  § BV 

Girlitz Serinus serinus V   § NG 
Grünfink Carduelis chloris    § NG/pBV
Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros    § NG 
Haussperling Passer domesticus V V  § NG 
Kohlmeise Parus major    § BV 
Mauersegler Apus apus V   § NG 
Mäusebussard Buteo buteo    §§ NG 
Mehlschwalbe Delichon urbica 3 V  § NG 
Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla    § BV 
Pirol Oriolus oriolus V V  § NG 
Rabenkrähe Corvus corone    § NG 

Rauchschwalbe Hirundo rustica 3 V  § NG 
Ringeltaube Columba palumbus    § BV 
Saatkrähe Corvus frugilegus    § NG 
Star Sturnus vulgaris V   § NG 
Türkentaube Streptopelia decaocto V   § NG 
Turmfalke Falco tinnunculus V   §§ NG 
Zilpzalp Phylloscopus collybita    § BV 
 

Erläuterung der in den Tabellen verwendeten Abkürzungen 

Rote Liste: Grundlage ist die Rote Liste der Vögel Baden-Württembergs (LUBW 2007) und Deutsch-
lands (SÜDBECK et al. 2007) 

 Kategorien 1: vom Aussterben bedroht 
  2: stark gefährdet 
  3: gefährdet 
  V: Vorwarnliste 

EU-VRL: Vogelschutzrichtlinie der Europäischen Union (Richtlinie 79/409/EWG) 
Anhang I Die Art wird im Anhang I der Richtlinie genannt, mit der Maßgabe,     

nationale Schutzgebiete einzurichten 
Art. 4, Abs. 2 Die Art wird als gefährdete Zugvogelart für Baden-Württemberg in der 

nationalen Kulisse von EU-Vogelschutzgebieten berücksichtigt (gem. 
Artikel 4, Abs. 2 der EU-VRL) Grundlage: LfU 2000 

BNatSchG: Schutzstatus nach Bundesnaturschutzgesetz (nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 u. 14) 
§ besonders geschützt 
§§ streng geschützt 

Status:  Der Status gibt Auskunft über das Verhalten der einzelnen Art im Gebiet 
  BV Brutvogel, die Art brütet im Untersuchungsgebiet 

pBV Potentieller Brutvogel, die Art brütet möglicherweise im Untersuchungsgebiet 
NG Nahrungsgast, die Art nutzt das Untersuchungsgebiet zur Nahrungssuche 
DZ Durchzügler, Die Art nutzt das Untersuchungsgebiet als Nahrungs-/Rastgebiet 

während des Zuges 
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Artensteckbriefe der relevanten Arten 

Nachfolgend werden die ökologischen Ansprüche der nachgewiesenen planungs-
relevanten Vogelarten kurz beschrieben.  

Die Dorngrasmücke bevorzugt nicht zu dichte Vegetation in der offenen Landschaft. 
Hecken und Büsche mit reichlicher Bodenvegetation in sonnigen, trockenen Lagen 
zählen zu den geeigneten Lebensräumen. Die Dorngrasmücke besetzt in der Regel ihr 
etwa 0,1 bis 1,4 ha großes Revier ab Mitte April. Die Brutperiode - einschließlich der 
Aufzucht der Jungvögel - endet spätestens Ende August. Der Wegzug ins Winterquar-
tier beginnt meistens bereits ab Juli, vereinzelt sind noch Tiere bis Anfang Oktober zu 
beobachten. Von der Art konnte ein Revier in der ruderlisierten Fläche (Brombeerge-
strüpp/Goldrute) im Bereich der B 36 nachgewiesen werden.  

Mit der Feldlerche konnte eine Art nachgewiesen werden, die weitgehend offene 
Landschaften unterschiedlicher Ausprägung, vor allem Acker- und Grünlandgebiete 
besiedelt. Wichtig sind trockene Böden mit einer niedrigen Krautvegetation, in der auch 
das Nest angelegt wird. Die Feldlerche kann je nach Witterung bereits ab Januar ihr 
Revier besetzen und ab Anfang April mit dem Brüten beginnen wobei häufig zwei Jah-
resbruten erfolgen.  

Ein Reviernachweis konnte auf den Ackerflächen im südwestlichen Teil des B-
Plangebietes erbracht werden. Zwei weitere Reviere befinden sich auf der gegenüber-
liegenden Seite westlich der B 36. Zwischen Kiesgrube und B 500 konnten insgesamt 
sechs Reviere der Feldlerche nachgewiesen werden, so dass die Lokale Population1 
einen Gesamtbestand von etwa neun Brutpaaren umfasst. 

 

                                                 1 Lokale Population = Gruppe von Individuen einer Art, die eine Fortpflanzungs- oder 
Überdauerungsgemeinschaft bilden und gemeinsam einen zusammenhängenden Lebensraum bewohnen. Lage und Verteilung der nachge-

wiesenen Feldlerchen-Reviere auf 
der Niederterrasse auf Gemarkung 
Iffezheim 
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A.2 Reptilien 

Methodik 

Zur Erfassung der Reptilien wurden drei Begehungen durchgeführt (Termine s. Tabelle 
1). Als bewährte Methode wurde dabei das langsame Abgehen der Weg- und Be-
standsränder und insbesondere der Saumstrukturen angewandt. Die Erfassung der 
Tiere erfolgte hierbei per Sicht unter Berücksichtigung jahres- und tageszeitlicher 
Hauptaktivitätsphasen sowie des artspezifischen Verhaltens. Besonderes Augenmerk 
wurde bei den Begehungen auf wichtige Lebensraumelemente wie beispielsweise 
Sonnenplätze gelegt sowie Tagesversteckmöglichkeiten (Steine, Holzteile, usw.) abge-
sucht. Für die Sichtbeobachtungen wurde ein Fernglas zur Hilfe genommen und po-
tenzielle Aufenthaltsorte wie Sonnenplätze, Schlupflöcher usw. intensiv abgesucht. Alle 
Begehungen fanden nur bei günstigen Witterungsbedingungen statt (während windstil-
ler und strahlungsreicher, nicht zu heißer Tage), bevorzugt in den Vormittagsstunden. 
Die erfassten Tiere wurden protokolliert und in Tageskarten festgehalten. 

 

Ergebnisse 

Im Untersuchungsgebiet konnten vier Zauneidechsen im Bereich des Heckensaumes 
zum bestehenden Industriegebiet in der westlichen Ecke des Untersuchungsgebietes 
nachgewiesen werden (s. Karte 1). Da nicht alle Tiere einer Population auf einmal er-
fasst werden können, sind quantitative Angaben zur Populationsgröße schwierig. Rep-
tilien werden in der Regel beim Sonnen gesehen, jagende Tiere in der Vegetation oder 
in Tagesverstecken werden dabei meist übersehen. Aufgrund von Erfahrungen mit 
ähnlichen Projekten ist das Zwei- bis Vierfache der festgestellten Alttiere als geschätz-
ter Gesamtbestand anzunehmen. 

Bei der Zauneidechse handelt es sich um eine nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 
streng zu schützende Art von gemeinschaftlichem Interesse. Die Art ist zudem sowohl 
in der Vorwarnliste der Roten Liste der Reptilien Deutschlands als auch Baden-
Württembergs aufgeführt (s. nachfolgende Tabelle).  

Tab. 3: Artenliste Reptilien 
Deutscher Artname Wissenschaftlicher Name Rote Liste FFH-RL BNatSchG

  BW D   

Zauneidechse Lacerta agilis V V Anhang IV §§ 

Erläuterung der in den Tabellen verwendeten Abkürzungen 
Rote Liste: Grundlage ist die Rote Liste der Reptilien Baden-Württembergs (LAUFER, H. 1999) und 

Deutschlands (BFN 2009) 
 Kategorien V: Arten der Vorwarnliste 
FFH-RL: Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Le-

bensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Amtbl. EG 1992, L 20:7-50). 
Anhang IV streng zu schützende Arten von gemeinschaftlichem Interesse 

BNatSchG: Schutzstatus nach Bundesnaturschutzgesetz (nach § 10 Abs. 2 Nr. 10 u. 11) 
§§ streng geschützt 

 

Artensteckbrief Zauneidechse 

Nachfolgend werden die ökologischen Ansprüche der nachgewiesenen Zauneidechse 
kurz beschrieben.  
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Die Zauneidechse ist eine helio- und xerothermophile Art und bevorzugt daher insbe-
sondere südexponierte Lebensräume. Häufig kommt sie auf Ruderalflächen vor, aber 
auch Straßenböschungen, Gewässerdämme, Wegränder, Waldränder und Lichtungen 
im Wald werden gerne besiedelt. Wichtig sind vereinzelt stehende Bäume oder 
Buschwerk und Strukturelemente wie Steine, Baumstümpfe etc., auf denen sich die 
Echsen sonnen können. Geeignete Eiablageplätze sind vegetationsarme, sonnige, 
aber nicht zu trockene Stellen sowie lockeres, gut dräniertes Bodensubstrat. Die Zaun-
eidechse ist eine ausgesprochen standorttreue Art, die meist nur kleine Reviere mit 
einer Flächengröße von etwa 120 Quadratmeter nutzt. Die ersten Tiere können an 
sonnigen Tagen schon ab Mitte Februar beobachtet werden, in der Regel aber erst ab 
Mitte März. Erstes Paarungsverhalten der Zauneidechse wurde in Baden-Württemberg 
im Mai, trächtige Weibchen im Juni, Eiablagen im Juni und Juli und frisch geschlüpfte 
Jungtiere im August/September beobachtet. Im September beginnen die ersten männ-
lichen Adulttiere bereits damit, die Winterquartiere (unter Steinen, in Erdlöchern und 
ähnliche frostfreie Stellen) aufzusuchen. Im Untersuchungsgebiet konnten vier Zaunei-
dechsen in dem Heckensaum zum bestehenden Industriegebiet in der westlichen Ecke 
des Untersuchungsgebietes festgestellt werden. Dort stellen die vorhandenen Sträu-
cher in Verbindung mit mageren Saumstrukturen und Wiesenflächen ein geeignetes 
Habitat für die Zauneidechse dar. 
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B. Artenschutzrechtliches Gutachten  

 

B.1 Artenschutzrechtlich relevante Arten 

B.1.1 Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Grundlage zur Einschätzung von Vorkommen europarechtlich geschützter Arten ist 
zum einen die Liste von in Baden-Württemberg bekannten Tier- und Pflanzenarten, die 
in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführt sind (LUBW 2010), sowie deren Verbrei-
tung entsprechend den Angaben aus den Grundlagenwerken Baden-Württembergs, 
bzw. den Geländebegehungen im Rahmen der faunistischen Untersuchungen (s. Kapi-
tel A). Weiterhin berücksichtigt wurden die Kenntnis der artspezifischen Standort- und 
Lebensraumansprüche dieser Tier- und Pflanzenarten, sowie der Biotopausstattung 
des UG. Die in Tabelle 4 aufgeführten Arten wurden hinsichtlich potentieller Vorkom-
men im Geltungsbereich des B-Plans abgeprüft. 

Tab. 4: Ermittlung potentiell betroffener Anhang IV-Arten durch Abschichtung (ausgehend von 
den Arten mit Vorkommen in Baden-Württemberg) 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Vorkommen im Untersuchungsgebiet? 

Mammalia pars  Säugetiere (Teil)  

Castor fiber  Biber 

Vorkommen der Arten sind aufgrund der lan-
desweiten Verbreitung und / oder der Biotop-
ausstattung des Plangebiets auszuschließen. 

Cricetus cricetus  Feldhamster 

Felis silvestris  Wildkatze 

Lynx lynx  Luchs 

Muscardinus avellanarius  Haselmaus 

Chiroptera  Fledermäuse  

Barbastella barbastellus  Mopsfledermaus 

Für Fledermäuse ist die Nutzung des 
Vorhabensgebiets als Nahrungsraum vor 
allem für offene Feldfluren nutzende Arten wie 
das Große Mausohr denkbar.  
Potentielle Höhlen und Spalten in den vor-
handenen Bäumen, die als Fledermausquar-
tier in Frage kämen, wurden nicht gefunden. 

Eptesicus nilssonii  Nordfledermaus 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus 

Myotis bechsteinii  Bechsteinfledermaus 

Myotis brandtii  Große Bartfledermaus 

Myotis dasycneme  Teichfledermaus 

Myotis daubentonii  Wasserfledermaus 

Myotis emarginatus  Wimperfledermaus 

Myotis myotis  Großes Mausohr 

Myotis mystacinus  Kleine Bartfledermaus 

Myotis nattereri  Fransenfledermaus 

Nyctalus leisleri  Kleiner Abendsegler 

Nyctalus noctula  Abendsegler 

Pipistrellus kuhlii  Weißrandfledermaus 

Pipistrellus nathusii  Rauhautfledermaus 

Pipistrellus pipistrellus  Zwergfledermaus 

Pipistrellus pygmaeus  Mückenfledermaus 

Plecotus auritus  Braunes Langohr 

Plecotus austriacus  Graues Langohr 

Rhinolophus ferrumequinum Große Hufeisennase 

Vespertilio murinus  Zweifarbfledermaus 
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Vorkommen im Untersuchungsgebiet? 

Reptilia  Kriechtiere  

Coronella austriaca  Schlingnatter Vorkommen der Arten sind aufgrund der lan-
desweiten Verbreitung und / oder der Biotop-
ausstattung des Plangebiets auszuschließen. Emys orbicularis  Europäische Sumpfschildkröte 

Lacerta agilis  Zauneidechse Bei den Gebietsbegehungen konnten 4 Zaun-
eidechsen nachgewiesen werden. 

Lacerta bilineata  Westliche Smaragdeidechse 
Vorkommen der Arten sind aufgrund der lan-
desweiten Verbreitung und / oder der Biotop-
ausstattung des Plangebiets auszuschließen. 

Podarcis muralis Mauereidechse 

Vipera aspis  Aspisviper 

Zamenis longissimus  Äskulapnatter 

Amphibia  Lurche  

Alytes obstetricans  Geburtshelferkröte 

Vorkommen der Arten sind aufgrund der lan-
desweiten Verbreitung und / oder der Biotop-
ausstattung des Plangebiets auszuschließen. 

Bombina variegata  Gelbbauchunke 

Bufo calamita  Kreuzkröte 

Bufo viridis  Wechselkröte 

Hyla arborea  Laubfrosch 

Pelobates fuscus  Knoblauchkröte 

Rana arvalis  Moorfrosch 

Rana dalmatina  Springfrosch 

Rana Iessonae  Kleiner Wasserfrosch 

Salamandra atra  Alpensalamander 

Titurus cristatus  Kammmolch 

Coleoptera  Käfer  

Cerambyx cerdo  Heldbock 

Vorkommen der Arten sind aufgrund der lan-
desweiten Verbreitung und / oder der Biotop-
ausstattung des Plangebiets auszuschließen. 

Osmoderma eremita Juchtenkäfer, Eremit 

Bolbelasmus unicornis  Vierzähniger Mistkäfer 

Dytiscus latissimus  Breitrand 

Graphoderus bilineatus  
Schmalbindiger Breitflügel-
Tauchkäfer 

Rosalia alpina  Alpenbock 

Cucujus cinnaberinus Scharlachkäfer 

Lepidoptera  Schmetterlinge  

Coenonympha hero  Wald-Wiesenvögelchen 

Vorkommen der Arten sind aufgrund der lan-
desweiten Verbreitung und / oder der Biotop-
ausstattung des Plangebiets auszuschließen. 

Euphydryas maturna Eschen-Scheckenfalter, Klei-
ner Maivogel 

Gortyna borelii  Haarstrangeule 

Lopinga achine  Gelbringfalter 

Lycaena dispar  Großer Feuerfalter 

Lycaena helle  Blauschillernder Feuerfalter 

Maculinea arion  Quendel-Ameisenbläuling 

Maculinea nausithous  
Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenbläuling 

Maculinea teleius  
Heller Wiesenknopf-
Ameisenbläuling 

Parnassius apollo  Apollofalter 

Parnassius mnemosyne  Schwarzer Apollofalter 

Proserpinus proserpina  Nachtkerzenschwärmer 
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Vorkommen im Untersuchungsgebiet? 

Odonata  Libellen  

Gomphus flavipes  Asiatische Keiljungfer 

Vorkommen der Arten sind aufgrund der lan-
desweiten Verbreitung und / oder der Biotop-
ausstattung des Plangebiets auszuschließen. 

Leucorrhinia albifrons  Östliche Moosjungfer 

Leucorrhinia caudalis  Zierliche Moosjungfer 

Leucorrhinia pectoralis  Große Moosjungfer 

Ophiogomphus cecilia  Grüne Keiljungfer 

Sympecma paedisca  Sibirische Winterlibelle 

Mollusca  Weichtiere  

Anisus vorticulus  Zierliche Tellerschnecke Vorkommen der Arten sind aufgrund der lan-
desweiten Verbreitung und / oder der Biotop-
ausstattung des Plangebiets auszuschließen. Unio crassus  Gemeine Flussmuschel 

Flora  
Pteridophyta et 
Spermatophyta Farn- und Blütenpflanzen  

Apium repens 
Kriechender Scheiberich, 
Kriechender Sellerie 

Vorkommen der Arten sind aufgrund der lan-
desweiten Verbreitung und / oder der Biotop-
ausstattung des Plangebiets auszuschließen. 

Bromus grossus  Dicke Trespe 

Cypripedium calceolus  Frauenschuh 

Gladiolus palustris  Sumpf-Gladiole 

Jurinea cyanoides  Sand-Silberscharte 

Lindernia procumbens  Liegendes Büchsenkraut 

Liparis Ioeselii  Sumpf-Glanzkraut,  
Torf Glanzkraut 

Marsilea quadrifolia  Kleefarn 

Myosotis rehsteineri  Bodensee-Vergissmeinnicht 

Najas flexilis  Biegsames Nixenkraut 

Spiranthes aestivalis Sommer-Schraubenstendel, 
Sommer-Drehwurz 

Trichomanes speciosum Prächtiger Dünnfarn 

 

 

B.1.2 Europäische Vogelarten (Vogelschutzrichtlinie) 

 

Eine Zusammenstellung der im Untersuchungsbereich seiner Umgebung nachgewie-
senen Vogelarten enthält Tabelle 2 in Kapitel A1.  

Insgesamt wurden im Untersuchungszeitraum 23 Vogelarten festgestellt, von denen 
neun Arten als Brutvögel (BV) bzw. potenzielle Brutvögel (pBV) eingestuft werden. Mit 
Feldlerche und Dorngrasmücke sind zwei Brutvogelarten der Roten Liste Baden-
Württemberg bzw. der Vorwarnliste nachgewiesen. Beide Arten kommen jeweils mit 
einem Brutpaar im Geltungsbereich des B-Plans vor.  

Zu beachten ist weiterhin, dass daneben weitere Arten der Roten Liste bzw. der Vor-
warnliste den Geltungsbereich als Nahrungsraum nutzen: Mehl- und Rauchschwalbe 
sowie Girlitz, Haussperling, Mauersegler, Star, Türkentaube und Turmfalke. Der Pirol 
ist Brutvogel im angrenzenden Wald. Für ihn hat das B-Plangebiet keine Bedeutung. 
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B.2 Artenschutzrechtliche Verträglichkeit 

 

Mit dem Gesetz zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 12. Dezember 
2007 wurden insbesondere die artenschutzrechtlichen Vorschriften geändert. Die 
rechtlichen Grundlagen und Anforderungen ergeben sich aus der einschlägigen Ge-
setzgebung, wobei die §§44 und 45 BNatSchG die Vorschriften für besonders ge-
schützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten (Verbotstatbestände) sowie 
Ausnahmen regeln. 

Hierbei sind die gesetzlichen Verbotstatbestände nach §44 Abs. 1 zu beachten: 

(1) „Es ist verboten, 

1.  wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fan-
gen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2.  wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-
rungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch 
die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3.  Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-
schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4.  wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-
formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder 
zu zerstören (Zugriffsverbote). 

 

Folgende Handlungen sind nach §44 Abs. 5 zulässig: 

(5) Für nach §15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im 
Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu-
lässig sind, gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der 
Sätze 2 bis 5. Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/ 43/EWG aufgeführte 
Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsver-
ordnung nach §54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen das 
Verbot des Absatzes 1 Nummer 3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidba-
re Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1 
Nummer 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorha-
ben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang wei-
terhin erfüllt wird. Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnah-
men festgesetzt werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buch-
stabe b der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entspre-
chend. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur 
Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- 
und Vermarktungsverbote vor. 
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Folgende Ausnahmen von den Verboten nach §45 Abs. 7 BNatSchG sind zulässig: 

„(8) Die nach Landesrecht zuständigen Behörden sowie im Falle des Verbringens aus 
dem Ausland das Bundesamt für Naturschutz können von den Verboten des §44 im 
Einzelfall weitere Ausnahmen zulassen 

1.  zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erhebli-
cher wirtschaftlicher Schäden, 

2.  zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 

3.  für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen 
Zwecken dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 

4.  im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, ein-
schließlich der Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der 
maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt oder 

5.  aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses 
einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gege-
ben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlech-
tert, soweit nicht Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG weiter gehende Anforde-
rungen enthält. Artikel 16 Absatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG und Artikel 9 Absatz 2 der 
Richtlinie 79/409/EWG sind zu beachten. Die Landesregierungen können Ausnahmen 
auch allgemein durch Rechtsverordnung zulassen. Sie können die Ermächtigung nach 
Satz 4 durch Rechtsverordnung auf andere Landesbehörden übertragen. 

 

Aus der einschlägigen Gesetzgebung ergibt sich die auf der folgenden Seite dargestell-
te Prüfkaskade. 
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Abb. 1: Ablaufdiagramm einer artenschutzrechtlichen Prüfung bei Vorhaben nach §44 BNatSchG (aus KRATSCH, MATTHÄUS & FROSCH 2011)  
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B.3 Auswirkungen auf geschützte Arten  

Grundlage für die Einschätzung der Auswirkungen auf geschützte Arten ist der Vorabzug des 
Bebauungsplan „Erweiterung Industriegebiet“ vom 15.10.2012 (GERHARDT.stadtplaner. 
architekten). 

Eine einzelartenbezogene Prüfung der von der Planung betroffenen Arten erfolgt entspre-
chend der Empfehlung des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Ba-
den-Württemberg (Schreiben vom 10.05.2012) mit dem Formblatt zur speziellen artenschutz-
rechtlichen Prüfung von Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und von Europäischen 
Vogelarten nach § 44 und 45 BNatSchG (saP) im Anhang. 

 

B.3.1 Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Für die nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützte Zauneidechse liegen vier Nachweise 
innerhalb des Geltungsbereichs des B-Plans vor. Im Zuge der Bebauung dieser Flächen 
können Verbotstatbestände nach §44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung, Verletzung) im Zu-
sammenhang mit der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG) nicht ausgeschlossen werden. Um die ökologische Funktion der betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang zu erhalten, sind hier funk-
tionserhaltende Maßnahmen auszuführen (s. Kapitel B.3.3). Über die Zerstörung der Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten hinausgehende Störungen, die eine Verschlechterung der Er-
haltungszustandes der lokalen Population nach sich ziehen (§44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG), 
sind nicht zu erwarten. 

 

B.3.2 Europäische Vogelarten 

Für die in den Vorhabensbereichen vorkommenden Vogelarten ist das vorhabensbedingte 
Töten von Individuen (§44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) bei Ausführung notwendiger Rodungsar-
beiten und der Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit (Oktober – Februar) auszuschlie-
ßen. Vorhabensbedingte Störungen (§44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) während der Fortpflan-
zungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten, die den Erhaltungszu-
stand der lokalen Population von Vogelarten verschlechtern könnten, sind dann ebenfalls 
auszuschließen.  

Von den planungsrelevanten Vogelarten (Arten der Roten Liste bzw. Vorwarnliste) sind auf-
grund der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) die 
Feldlerche und die Dorngrasmücke betroffen. Hier gehen je ein Revier durch die Bebauung 
verloren. Eine Betroffenheit weiterer Vogelarten wie Girlitz, Haussperling ,Türkentaube und 
Turmfalke, die im Geltungsbereich des B-Plans vor allem Nahrung suchen, wird nicht erwar-
tet, da mit dem Regenrückhaltebecken einer der wichtigen Nahrungsräume erhalten bleibt. 
Ein Teil der festgestellten, für Siedlungsränder typischen Vogelarten kann – in Abhängigkeit 
von der Dichte und Ausgestaltung des Vorhabens – auch nach Bebauung der Flächen ge-
eignete Lebensbedingungen vorfinden. Um die ökologische Funktion der betroffenen Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang (§44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 
zu erhalten, sind insbesondere für die Feldlerche funktionserhaltende Maßnahmen durchzu-
führen (s. Kapitel B.3.3). 
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B.3.3 Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes betroffener Arten  

 

Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung 

 Rodung von Gehölzen und Baufeldfreimachung außerhalb der Vogelbrutzeit (März 
bis September) 

Notwendige Rodungen von Gehölzen sowie die Baufeldfreimachung müssen außerhalb der 
Vogelbrutzeit (März bis September) durchgeführt werden.  

 Eingriffe in Eidechsenhabitate nur in den für die Zauneidechse günstigen Zeiträumen 
(Mitte August bis Mitte Oktober bzw. Mitte März bis Mitte April) 

Um Eingriffe in Lebensräume der Zauneidechse zu vermeiden oder zu minimieren, müssen 
sich die Eingriffe an den Aktivitätsphasen der Tiere orientieren. Da sich die Eidechsen das 
ganze Jahr über in ihrem Lebensraum befinden, kann kein Zeitraum benannt werden, in dem 
Eingriffe verlustlos durchgeführt werden können. Es gibt lediglich Zeiträume, in denen Eingriffe 
günstiger sind. Diese sind in erster Linie ab Mitte August bis Mitte Oktober sowie zwischen 
Mitte März bis Mitte April. Da ab Mitte August die Reproduktion abgeschlossen ist, können die 
Tiere vor Baumaschinen flüchten. Ab Mitte Oktober beginnt die Winterruhe. Diese verbringen 
die Tiere in frostgeschützten Verstecken im Boden und unter Steinen, Wurzelstubben, etc. 
Auch nach der Winterruhe (Mitte März) bis zum Beginn der Fortpflanzung (Mitte April) sind die 
Tiere wieder mobil und können flüchten.  
 

Desweiteren sollte für die geplante Bebauung festgeschrieben werden, dass in erheblichem 
Umfang heimische Laubbaumarten und Sträucher an öffentlichen Straßen und auf Plätzen 
sowie in den Gärten zu pflanzen sind. Die Beleuchtung des öffentlichen Raumes sollte aus-
schließlich mit umwelt- und insektenverträglichen Leuchten und Lampen erfolgen 
(SCHANOWSKI & SPÄTH 1994, GEIGER et al. 2004). 

 

 

Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes (CEF-Maßnahmen) 

Zauneidechse 

Zum Schutz und der Erhaltung der Zauneidechse müssen vorgezogene funktionserhaltende 
Ausgleichsmaßnahmen, sogenannte CEF-Maßnahmen (continuous ecological functionality-
measures) durchgeführt werden, so dass diese zur dauerhaften Sicherung der ökologischen 
Funktion der Zauneidechse vor Beginn der Baumaßnahme zur Verfügung stehen. Als Maß-
nahme wird die Anlage von Kleinstrukturen (Reisighaufen, Steinriegel/Steinschüttung, 
Wurzelstubbenlager) idealerweise in räumlichen Nähe der festgestellten Vorkommen bzw. 
als Vernetzung geeigneter Habitatstrukturen empfohlen. Diese können im Bereich der öffent-
lichen Grünfläche beispielsweise an den Rändern des Regenrückhaltebeckens integriert 
werden. Empfohlen wird die Anlage von mindestens zwei Steinriegel/Steinschüttungen bzw. 
Wurzelstubbenlager wie unten beschrieben. 

Beschreibung zur Erstellung von Eidechsenhabitaten (entnommen und leicht modifi-
ziert aus DGHT 2011) 

Lage: Besonnt, optimale Exposition an Böschung mit Ausrichtung Süd bis Ost oder eben, gut 
drainierter oder wasserdurchlässiger Boden.  
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Anordnung: Ein einzelner kleiner Steinriegel ohne Verbund ist für eine Eidechsenpopulation 
von geringem Wert. Ein Steinriegel braucht im Umfeld geeignete Nahrungsräume (blütenrei-
che Säume, Ruderalflur trockenwarmer Standorte). In einer Gruppierung von mehreren 
Steinriegeln mit einer Ausdehnung eines Steinriegels von 5 (10) m Länge, 2 m Breite und 2 
m Tiefe bzw. Höhe sollten die Steinriegel einen Abstand von 5 bis 30 m voneinander haben. 
Nach Möglichkeit ist auch die Verbindung zum Umland zu gewährleisten (unüberwindbare 
Hindernisse entschärfen, Durchgänge schaffen). 

Steinschüttung: Die Steinschüttungen sollten zumindest partiell ca. 1 m tief ins Erdreich rei-
chen (Winterquartier) und etwa 0,5 bis 1 m höher sein als das Bodenprofil. Ihre Breite sollte 
ca. 2 m betragen. Die Form der Steinschüttung sollte nierenförmig sein und die Länge unge-
fähr 5 bis 10 m betragen. Die Steine (gebrochene Steine), mit der die Grube aufgefüllt wird 
sollten eine Kantenlänge von ca. 100 bis 300 mm haben. Die Steine die oben aufgeschichtet 
werden können kleiner sein, mit einer Kantenlänge von ca. 100 bis 200 mm. Auf der Stein-
schüttung ist kleinräumig nährstoffarmes Substrat auszubringen. Die Grundfläche der Stein-
schüttung sollte ca. 15 m² betragen. Bei der Anlage des Steinriegels ist der Abfluss von 
Wasser sicherzustellen. Nasser Boden wird von Reptilien als Überwinterungsstätte gemie-
den, da er tiefer durchfriert. Deshalb dürfen sich in der Steinschüttung keine Wasseran-
sammlungen bilden.  

Hinterfüllung: Die Hinterfüllung der Steinschüttung kann mit anstehendem Erdreich, das 
durch das Ausheben der Grube für die Steinschüttung angefallen ist, aufgefüllt werden. Bei 
Bedarf können hier einzelne niedrige Sträucher (z. B. 3 bis 5 Hundsrosen, Schwarzdorn, 
Weißdorn) bepflanzt werden (siehe Thermoregulation).  

Eiablageplatz (Sandlinsen): Zaun- und Mauereidechsen benötigen zur Eiablage grabbares 
Substrat. Die Eiablageplätze müssen gut besonnt sein, damit die Eier sich schnell genug 
entwickeln können. Sie müssen aber auch den richtigen Feuchtigkeitshaushalt aufweisen, 
damit die Eier nicht verschimmeln (zu feucht) oder eintrocknen. Daher sind die Sandlinsen 
kleinräumig auszubilden, damit möglichst lange Übergange von der Sandfläche zur 
Ruderalvegetation entstehen. Im Umfeld der Steinschüttung sind mehrere Sandlinsen als 
Eiablageplätze anzulegen. Diese sollten aus Flusssand (unterschiedliche Körnung) bestehen 
und können mit Löß, Lehm oder Mergel gemischt werden. Die Flächengröße beträgt etwa 
ein bis zwei m², die Tiefe ca. 70 cm.  

Nahrungshabitat (nährstoffarmes Substrat): Im Nahrungshabitat ist entscheidend, dass ge-
nügend erreichbare Nahrung (v.a. Insekten, Spinnen) über die gesamte Aktivitätsperiode zur 
Verfügung steht. Dies kann erreicht werden durch ein vielseitiges und kleinstrukturiertes An-
gebot von Biotoptypen. Ein Wechsel zwischen Ruderalvegetation, einzelnen Sträuchern und 
Tagesversteckplätzen (z. B. Steine, Reisighaufen) ist erforderlich. Im weiteren Umfeld der 
Steinschüttung und im Umfeld der Sandlinsen ist nährstoffarmes Substrat auszubringen. Das 
nährstoffarme Substrat sollte als Band um die Steinschüttung angelegt werden. Auch dieses 
Substrat sollte ca. 50 bis 70 cm tief sein und eine Breite von mindestens 5 bis 10 m haben. 
Es ist eine Entwicklung möglichst nährstoffarmer, steiniger und lückiger (trockener!) Boden-
verhältnisse zu gewährleisten, sowie die Ansiedlung einer arten- und blütenreichen Krautve-
getation, die durch die kleinflächige Aussaat standortgerechter Kräutermischungen (Arten 
von Trockenrasen und trockenwarmen Ruderalstandorten) noch beschleunigt werden kann.  

Tagesversteckplätze: Eidechsen sind immer der Gefahr durch Prädatoren in der näheren 
Umgebung ausgesetzt (z. B. Turmfalke). Daher meiden sie nach Möglichkeit größere vegeta-
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tionsfreie Offenflächen. Optimal ist es, wenn sich viele Versteckmöglichkeiten im Aktionsra-
dius der Eidechsen befinden (z. B. einzelne hohlliegende Steine, Totholz). 

Sträucher (Thermoregulation): Die Vorzugstemperatur der Eidechsen liegt bei etwa 30°C. 
Wird das Substrat (Steine, Rohboden) wärmer, was im Sommer schnell geschieht (z. T. über 
50°C), müssen die Eidechsen Schatten aufsuchen. Auf der Nordseite der Steinschüttung 
sind niederwüchsige Strauchgruppen (z. B. Rosen) anzupflanzen. Auch im Umfeld der Stein-
riegel sind, sofern keine Sträucher vorhanden sind, einzelne Sträucher oder kleinere 
Strauchgruppen zu pflanzen. Allerdings ist darauf zu achten, dass vor allem auf der Sonnen-
seite keine vollständige Beschattung durch aufkommende Gehölze erfolgt. Alle paar Jahre 
sollte deshalb die Spontanvegetation (insbesondere aufkommende Gehölze) entfernt (nach 
Möglichkeit ausgerissen) werden. 

Abb.: Schematischer Schnitt eines Steinriegels 

 

Vögel 

Die Durchführung von CEF-Maßnahmen (Continuous Ecological Functionality) im Vorfeld der 
Bebauung ist für diejenigen Vogelarten erforderlich, die durch einen Brutplatz- bzw. Revier-
verlust betroffen sind (Dorngrasmücke, Feldlerche). Mit dem Ziel die ökologische Funktion 
der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang (§44 Abs. 5 
Satz 2 BNatSchG) weiterhin zu erfüllen, sind Flächen gezielt für diese Arten entsprechend 
aufzuwerten (Anlage von streifenartigen Buntbrachen und Feldlerchenfenstern, Anlage von 
kleinflächigen Heckenstrukturen in Verbindung mit mageren und extensiv genutzten Saum-
strukturen und Wiesenflächen). Hierzu bieten sich folgende Möglichkeiten an: 

 Eingrünung des geplanten Baugebietes mit einheimischen Sträuchern und Laubbäumen 
und Gestaltung als Brutplatz für die Dorngrasmücke entlang der Nordgrenze und der 
B36 innerhalb des Bebauungsplans. 

 Für die Feldlerche hingegen sind Ackerflächen in weiträumig offenen Feldfluren im Be-
reich der vorhandenen Vorkommen auf Gemarkung Iffezheim durch die Anlage von 
Feldlerchenfenstern (Richtwert: 20 m² pro Fenster) zu optimieren. Empfohlen wird die 
Anlage von sechs Feldlerchenfenstern.  
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Beschreibung zur Erstellung von Feldlerchenfenstern (entnommen und leicht modifi-
ziert aus Lerchenfenster für Baden-Württemberg im Rahmen des Projektes „1000 
Äcker für die Feldlerche“ des NABU Baden-Württemberg) 

Feldlerchenfenster sind unbestellte Flächen von etwa 5 x 4 m, die bevorzugt in Schlägen mit 
Wintergetreide, Raps oder Mais ab 5 ha Größe angelegt werden sollen. Hierzu wird die Ge-
treideaussaat kurz unterbrochen z.B. bei einer 3 m-Sämaschine für 7 m. Pro ha sollten zwei 
Feldlerchenfenster gleichmäßig verteilt angelegt werden, die im weiteren Jahresverlauf mit 
Dünger und Pestiziden ebenso behandelt werden können, wie das restliche Feld. 

Um den Räuberdruck zu minimieren, wird nach dem derzeitigen Stand empfohlen, die Feld-
lerchenfenster abseits von Traktorspuren sowie im Abstand von 50 m zu Feldrändern mit 
Gräsern bzw. Gehölzen anzulegen (s. nachfolgende Skizze). 

 

 
Anleitung zur Anlage von Lerchenfenstern, Grafik: Dr. Susanne Werner (aus dem Bauernblatt 2009) 
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C. Zusammenfassung 

 

Im Jahr 2012 erfolgten im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Erweiterung Industriege-
biet östlich der B36“ sowie dessen Umfeld in Iffezheim auf einer Fläche von etwa 10,4 Hektar 
Bestandserfassungen zu den Tierartengruppen Vögel und Reptilien. 

Artenschutzrechtlich relevante Arten sind die nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützte 
Zauneidechse sowie die im Gebiet brütenden europäischen Vogelarten der Vogelschutzricht-
linie (vor allem planungsrelevante Arten wie Feldlerche und Dorngrasmücke). 

Maßnahmenvorschläge zur Sicherung des Erhaltungszustandes betroffener Arten werden 
unterbreitet. Diese sind, unterteilt in notwendige CEF-Maßnahmen (nach § 44 Abs. 5 Satz 2 
BNatSchG) und empfohlene Maßnahmen zur Minimierung, im Folgenden kurz aufgelistet.  

CEF-Maßnahmen: 

 Anlage von Steinriegel/Steinschüttungen bzw. Wurzelstubbenlager für die Zaunei-
dechse im Umfeld der bestehenden Vorkommen 

 Anlage von kleinflächigen Heckenstrukturen in Verbindung mit mageren und extensiv 
genutzten Saumstrukturen und Wiesenflächen  

 Anlage von Feldlerchenfenstern  

Empfohlene Maßnahmen zur Minimierung:  

 Rodung von Gehölzen und Baufeldfreimachung außerhalb der Vogelbrutzeit (März 
bis September) 

 Eingriffe in Eidechsenhabitate nur in den für die Zauneidechse günstigen Zeiträumen 
(Mitte August bis Mitte Oktober bzw. Mitte März bis Mitte April) 

 Pflanzung von heimischen Laubbaumarten und Sträuchern innerhalb B-Plangebiet, 
insbesondere an der Nordgrenze und an der B36 

 Verwendung von umwelt- und insektenverträglichen Lampen und Leuchten 
 

 

Bei Umsetzung der vorgeschlagenen CEF-Maßnahmen und Berücksichtigung der vorgege-
benen Bauzeitbeschränkungen werden für die nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschütz-
ten Arten sowie für die nach Vogelschutzrichtlinie geschützten europäischen Vogelarten kei-
ne Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG Abs. 1 bis 4 ausgelöst.  
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Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten  
des Anhangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten  

nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP) 
 

Stand: Mai 2012 
  

 Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 
 
Hinweise:  

 Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prüfung der artenschutzrechtlichen Ver-
botstatbestände und ggf. die Begründung der Ausnahmevoraussetzungen.  
 Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gilt nur für die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die Europäi-
schen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die übrigen besonders geschützten Arten sind im Rahmen 
der Eingriffsregelung nach §§ 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) bzw. in der Bauleitpla-
nung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten. 
 Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde bei Euro-
päischen Vogelarten) geprüft. Sind mehrere europarechtlich geschützte Arten betroffen, sind jeweils geson-
derte Formblätter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung insgesamt artenschutz-
rechtlich zulässig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen fachgutachterlichen Gesamtprüfung erfolgen. 
 Auf die Ausfüllung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im konkreten 
Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprüfung nach Ziffer 5 nicht erforderlich ist). 

 

1. Vorhaben bzw. Planung 

Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung. 
 
Bebauung "Erweiterung Industriegebiet an der B36" in Iffezheim 
 
Für die saP relevante Planunterlagen:  

 Vorabzug des Bebauungsplan „Erweiterung Industriegebiet“ vom 15.10.2012 (GERHARDT.stadtplaner. 
architekten) 

       
 

 

2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art1 

 

 Art des Anhangs IV der FFH-RL 

 Europäische Vogelart2 
 
Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name  

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
BaWü 

Zauneidechse 
 

Lacerta agilis 
 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

 

 
1  Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer 

Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht.  

 
2  Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden zusammen-

gefasst werden. 
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3. Charakterisierung der betroffenen Tierart3
 

 

3.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 
 
Textliche Kurzbeschreibung mit Quellenangaben4. 

Insbesondere: 

 Angaben zur Art und zum Flächenanspruch bezüglich der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (z. B. An-
gaben zur Reviergröße, Nistplatztreue), essentiellen Teilhabitate und Nahrungshabitate und deren 
räumliche Abgrenzung. 

 Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber bau-, anlage- und betriebsbedingten Störwirkungen des Vor-
habens. 

 Dauer der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten und Charak-
ter der in diesen Phasen beanspruchten Gebiete / Flächen. 

 
Lebensraumansprüche: helio- und xerothermophile Art, überwiegend offene Lebensräume mit einem klein-
räumigen Mosaik aus vegetationsfreien und grasigen Flächen, Gehölzen, verbuschten Bereichen und krauti-
gen Hochstaudenfluren, mit Strukturelementen wie Steine, Baumstümpfe, Holzagerplätze zum Sonnen und 
lockeres, gut dräniertes Bodensubstrat zur Eiablage sowie frostsicheren Winterquartieren (Erdlöcher, unter 
Steinen und Wurzeln) 
Nahrung: hauptsächlich Insekten und andere Gliedertiere (z.B. Heuschrecken, Käfer, Fliegen, Spinnen, Tau-
sendfüßler und Würmer) 
Reviergröße: nutzt meistens kleine Reviere mit einer Flächengröße von etwa 120 Quadratmeter, ausgespro-
chen standorttreue Art 
Empfindlichkeit: empfindlich gegenüber dem Verlust an Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie allgemein an 
Lebensraum aufgrund der avisierten Bebauung 
Fortpflanzung: erste Tiere können an sonnigen Tagen schon ab Mitte Februar beobachtet werden, Paa-
rungsverhalten: Mai, trächtige Weibchen: Juni, Eiablage: Juni und Juli, Jungtiere: ab August, Überwinterung: 
im September beginnen die ersten männlichen Adulttiere bereits damit, die Winterquartiere (unter Steinen, in 
Erdlöchern und ähnliche frostfreie Stellen) aufzusuchen 
 
Quelle: Laufer et al. (2007), Die Amphibien und Reptilien Baden-Württembergs 
 

 3  Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen. 

 4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe. 

  

 

3.2  Verbreitung im Untersuchungsraum 
 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 
Kurzbeschreibung mit Quellenangaben, insbesondere zur: 

 Bedeutung des Vorkommens (lokal, regional, landesweit, bundesweit, europaweit), 
 Lage zum Vorhaben, 
 Art des Habitats (z.B. Brut- oder Nahrungshabitat). 

 
Bedeutung: lokale Bedeutung 
Lage zum Vorhaben: 4 Ind. innerhalb B-Plan, tatsächliche Anzahl an Individuen dürfte um das 2-4fache hö-
her liegen 
Art des Habitats: bei den besiedelten Habitaten handelt es sich um Hecken in Verbindung zu mageren 
Saumstrukturen. 
 
Im Fall eines nur potenziellen Vorkommens ist darzulegen, 

 welche Gegebenheiten (insb. Biotopstrukturen) für die Möglichkeit des Vorkommens der Art sprechen 
und 

 aus welchen Gründen der Nachweis des Vorkommens nicht geführt werden konnte (Worst-case-
Analysen sind allerdings nur zulässig, wenn wissenschaftliche Erkenntnislücken vorhanden sind, die 
nicht behebbar sind) bzw. nicht geführt werden muss (z.B. wenn die Art durch die Vorhabenwirkungen 
nicht in verbotsrelevanter Weise betroffen werden kann oder wenn eine Ermittlung des Artvorkommens 
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unverhältnismäßig wäre, was jedoch von der zuständigen Naturschutzbehörde festzustellen wäre). 
 

      

  

 

3.3  Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
 
Kurzbeschreibung der vom Vorhaben betroffenen lokalen Population einschließlich ihrer Abgrenzung;       
Begründung des Erhaltungszustandes (Zustand der Population, Habitatqualität, Beeinträchtigungen). 
 
Betroffenheit: alle Fundstellen der Zauneidechse liegen innerhalb des Geltungsbereiches des Geltungsbe-
reichs des B-Plans 
Erhaltungszustand: unbekannt, im UG wird der Bestand auf etwa 8-16 Individuen geschätzt, die Habitatqulität 
im UG ist lediglich punktuell mit dem Vorhandensein von geeigneten Strukturen (Versteck-, Sonn- und Eiab-
lageplätzen) gut, großflächig fehlen solche Kleinstrukturen 
 

3.4  Kartografische Darstellung 

Insbesondere kartografische Darstellung des Artvorkommens / der lokalen Population, der betroffenen Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, essentiellen Teilhabitate sowie der Nahrungshabitate5. 

5  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte er-
folgen. 

  

4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG           
(bau-, anlage- und betriebsbedingt) 

 

4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 
 
 Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben 
 ausgehenden Wirkungen sowie der konkret betroffenen Fortpflanzungs- oder   
 Ruhestätten. 
 

im Zuge der Bebauung unbebauter Grundstücke können Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten zerstört werden 

 
b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschä-

digt oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten vollständig entfällt?   ja   nein 
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 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen un-

bestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  
 
 Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens auf Nahrungshabitate und oder andere 
 essentielle Teilhabitate sowie Einschätzung der Rückwirkungen auf die Fortpflanzungs-  
 oder Ruhestätten. 
 

      
 
c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige  
 Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht  
 mehr nutzbar sind?   ja   nein 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen  
 unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  
 
 Beschreibung der Auswirkungen. 
 

      
 
d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen; ggf. Angabe der verbleibenden  
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
 
      
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 
e)   Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)  
 

Kurze Begründung, dass die Eingriffsregelung korrekt abgearbeitet worden ist, und  
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen. 
 
      

 
f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
  Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein 
  
 Prüfung, ob im räumlichen Zusammenhang geeignete (und nicht bereits anderweitig  
 besetzte) Ausweichmöglichkeiten für die betroffenen Individuen bestehen. 

 
Ausweichmöglichkeiten ohne Verbesserung der Habitatsituation bestehen nicht 

g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
 (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein 
 
 Beschreibung der Maßnahmen, die zum Funktionserhalt der Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang vorgesehen sind, mit Angaben zu: 
 Art und Umfang der Maßnahmen,  
  der ökologischen Wirkungsweise,  
  dem räumlichen Zusammenhang,  
  Beginn und Dauer der Maßnahmen (Umsetzungszeitrahmen),  
  der Prognose, wann die ökologische Funktion erreicht sein wird,  
  der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen,  
  der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement 
  der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche 

Verfügbarkeit). 
 

Als Maßnahme wird die Anlage von Kleinstrukturen (Reisighaufen, Steinriegel, 
Wurzelstubbenlager) idealerweise als Vernetzung geeigneter Habitatstrukturen in räumli-
cher Nähe zu den festgestellten Vorkommen empfohlen 
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Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: s. Kapitel B3.3 des Artenschutzgutachtens. 
 

h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 
 

      
 

 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:  
 

 ja 
  

 nein 
 

  
 

4.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
 
a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?  ja   nein 
 

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen sowie Darstellung und ggf. Quantifizierung von  
Beeinträchtigungen. 
 

 Im Rahmen der Bebauung kann eine Verletzung oder Tötung von Individuen nicht 
vollständig ausgeschlossen werden. 

 
b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des  
 Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?   ja   nein 
 
 Darstellung des signifikant erhöhten Verletzungs- bzw. Tötungsrisikos.  
  

      
 
 Bei einem signifikant erhöhten Kollisionsrisiko sind Angaben zu: 

 den artspezifischen Verhaltensweisen, 
 der häufigen Frequentierung des Einflussbereichs des Vorhabens bzw. der  

Planung und/oder 
 der Wirksamkeit vorgesehener Schutzmaßnahmen erforderlich. 

 
      

 
 Wenn nein: Begründung, warum keine signifikante Schädigung prognostiziert wird. 
 

Begrenzte Gefährdung nur während der Bauphase 
 

c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen (z.B. Bauzeitenregelung, 
Maßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten); ggf. Angabe der verbleibenden 
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
Bauzeiten: ab Mitte August bis Mitte Oktober sowie zwischen Mitte März bis Mitte April 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: Kapitel B.3.3 im Artenschutzgutachten. 
 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
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 nein 

 
 
 

4.3  Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a)  Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-  

und Wanderungszeiten erheblich gestört?  ja   nein 
  

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen (z.B. Lärm- oder Lichtimmissionen, Barriere- bzw.  
Trennwirkungen und/oder genetische Verinselung) auf die lokale Population sowie  
Darstellung und ggf. Quantifizierung von Beeinträchtigungen. 

 
      

 
b)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
  

Kurze Beschreibung der (ggf. vorgezogen durchzuführenden) Vermeidungs- 
maßnahmen, Angaben zur Wirksamkeit (Zeitpunkt, Plausibilität, etc.) und ggf. Angabe  
der verbleibenden Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
      

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

  
 

4.4 Entnahme von wildlebenden Pflanzen oder ihren Entwicklungsformen,  
 Beschädigung oder Zerstörung ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 
 

a) Werden wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre Standorte beschädigt  
oder zerstört?  ja   nein 

  
 Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
 ausgehenden Wirkungen sowie Darstellung und ggf. Quantifizierung von  
 Beeinträchtigungen. 
 

 

      

 
b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 

 Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen; ggf. Angabe der verbleibenden  
 Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
 

      

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

c)   Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118) 
 

Kurze Begründung, dass die Eingriffsregelung korrekt abgearbeitet worden ist, und  
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Verweis auf die detaillierten Planunterlagen. 
 
      

 

d) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
 Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 4 i.V.m. Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein

 Kurze Begründung. 
 

      
 

e) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
  (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 4 i.V.m. Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein

Beschreibung der Maßnahmen, die zum Funktionserhalt der Art bzw. ihrer  
Standorte vorgesehen werden können, mit Angaben zu: 
 Art und Umfang der Maßnahmen,  
  der ökologischen Wirkungsweise,  
  dem räumlichen Zusammenhang,  
  Beginn und Dauer der Maßnahmen (Umsetzungszeitrahmen),  
  der Prognose, wann die ökologische Funktion erreicht sein wird,  
  der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen,  
  der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement  
  der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche 

Verfügbarkeit). 
 

      
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 

f) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 
 

      
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG wird erfüllt:   
 

 ja  
 

 nein 

  
 

4.5 Kartografische Darstellung  

Kartografische Darstellung der in 4.1 - 4.4 aufgeführten Konflikte sowie der vorgesehenen Maßnahmen zur 
Vermeidung und / oder zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnahmen)6. 

6  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte 
 erfolgen. 

 

 

5. Ausnahmeverfahren 

Wird im Falle der Erfüllung eines oder mehrerer Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG (vgl.  
Ziffern 4.1, 4.2, 4.3 und/oder 4.4) die Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt?  

 nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 ja - weiter mit Punkt 5.1 ff. 
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5.1 Ausnahmegründe (§ 45 Abs. 7 Satz 1 BNatSchG) 

 zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher wirtschaftlicher 
Schäden (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG), 

  zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG), 

 für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken dienende Maß-
nahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 BNatSchG), 

 im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Verteidigung 
und des Schutzes der Zivilbevölkerung oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt       
(§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 BNatSchG) oder 

 aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher  
sozialer oder wirtschaftlicher Art (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 BNatSchG). 

 
Zu den betreffenden Ausnahmegründen vgl. die ausführliche Begründung in den detaillierten  
Planunterlagen:      . 

 
  
 

5.2 Zumutbare Alternativen (§ 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG) 
 
Existieren anderweitig zumutbare Alternativen (z.B. Standort- oder Ausführungsalternativen), die in 
Bezug auf die Art schonender sind? 

 ja - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 nein - weiter mit Pkt. 5.3. 

Bei ja: Textliche Kurzbeschreibung dieser Lösungen.  

Bei nein: Textliche Kurzbeschreibung, welche Alternativen mit welchen Ergebnissen geprüft wurden. 
 
      
 
Die untersuchten Alternativlösungen sind in den detaillierten Planunterlagen       dargestellt. 
 

  
 

5.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustands der Populationen der Art (§ 45 Abs. 7 
Satz 2 BNatSchG; bei FFH-Anhang IV Arten i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) 

 
a) Erhaltungszustand vor der Realisierung des Vorhabens bzw. der Planung? 

Art Lokal betroffene Population 

(Kurze Beschreibung des Erhaltungszustands 
der lokalen Population (Interpretation und Ei-
nordnung der Angaben unter Pkt. 3.3.); Verweis 
auf die detaillierten Planunterlagen:      ) 

Populationen im natürlichen Verbreitungs-
gebiet  

(Beschreibung des Erhaltungszustands der Populatio-
nen auf der übergeordneten Ebene (auf Landes- oder 
übergeordneter Populationsebene; Verweis auf die de-
taillierten Planunterlagen:      ) 
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b) Erhaltungszustand nach der Realisierung des Vorhabens bzw. der Planung? 

 

Art Lokal betroffene Population 

(Textliche Prognose und Wirkung; Verweis auf 
die detaillierten Planunterlagen:      ) 

Populationen im natürlichen Verbreitungs-     
gebiet 

(Textliche Prognose und Wirkung; Verweis auf 
die detaillierten Planunterlagen:      ) 

                  

 

  
 

c) Bewertung einer Verschlechterung des Erhaltungszustands von Europäischen Vogelarten 
 

Liegt eine Verschlechterung des aktuellen (günstigen oder ungünstigen) Erhaltungszustands  
der Populationen einer europäischen Vogelart vor? 

  nein - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

  ja 

Kurze Begründung:       
 

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 
Wenn ja: Kann der aktuelle Erhaltungszustand der Populationen durch FCS-Maßnahmen  
gewahrt werden? 

  nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

  ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

Darstellung der Maßnahmen zur Sicherung des aktuellen Erhaltungszustands (FCS-Maßnahmen)  
auf lokaler Ebene bzw. im natürlichen Verbreitungsgebiet (auf Landes- oder übergeordneter  
Populationsebene) mit Angaben zu: 
 Art und Umfang der Maßnahmen, 
 der Wirkungsweise im Populationskontext,  
 Zeitpunkt und Zuverlässigkeit des Erfolgseintritts (Referenzen oder Quellen), 
 der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen, 
 der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement  
 der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche Verfügbarkeit). 

      

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
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d) Bewertung einer Verschlechterung des Erhaltungszustands von Arten des Anhangs IV der 
FFH-RL (Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) 

 
 aa)  Liegt eine Verschlechterung des günstigen Erhaltungszustands der Populationen einer Art 

 des Anhangs IV der FFH-RL vor?  

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

   ja  

 
 Kurze Begründung:       

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

 Wenn ja: Kann der günstige Erhaltungszustand der Populationen durch FCS-Maßnahmen er-
halten werden? 

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

   ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

Darstellung der Maßnahmen zur Herstellung des günstigen Erhaltungszustands (FCS-
Maßnahmen) auf lokaler Ebene bzw. im natürlichen Verbreitungsgebiet (auf Landes- oder  
übergeordneter Populationsebene) mit Angaben zu: 
 Art und Umfang der Maßnahmen, 
 der Wirkungsweise im Populationskontext,  
 Zeitpunkt und Zuverlässigkeit des Erfolgseintritts (Referenzen oder Quellen), 
 der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen, 
 der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement  
 der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche Verfügbarkeit).

 
      

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

bb) Wird bei einem ungünstigen Erhaltungszustand der Populationen einer Art des Anhangs IV 
der FFH-RL der Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtert oder wird die Wiederherstel-
lung eines günstigen Erhaltungszustands der Populationen nicht behindert?  

   ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 Kurze Begründung:       

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 

 

6. Fazit 

6.1 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und 
CEF- Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG 

  nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 erfüllt - weiter mit Pkt. 6.2. 

6.2 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen FCS-Maßnahmen 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)           
 nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig. 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)           
erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 



  

Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten  
des Anhangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten  

nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP) 
 

Stand: Mai 2012 
  

 Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 
 
Hinweise:  

 Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prüfung der artenschutzrechtlichen Ver-
botstatbestände und ggf. die Begründung der Ausnahmevoraussetzungen.  
 Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gilt nur für die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die Europäi-
schen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die übrigen besonders geschützten Arten sind im Rahmen 
der Eingriffsregelung nach §§ 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) bzw. in der Bauleitpla-
nung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten. 
 Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde bei Euro-
päischen Vogelarten) geprüft. Sind mehrere europarechtlich geschützte Arten betroffen, sind jeweils geson-
derte Formblätter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung insgesamt artenschutz-
rechtlich zulässig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen fachgutachterlichen Gesamtprüfung erfolgen. 
 Auf die Ausfüllung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im konkreten 
Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprüfung nach Ziffer 5 nicht erforderlich ist). 

 

1. Vorhaben bzw. Planung 

Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung. 
 
Bebauung "Erweiterung Industriegebiet an der B36" in Iffezheim 
 
Für die saP relevante Planunterlagen:  

 Vorabzug des Bebauungsplan „Erweiterung Industriegebiet“ vom 15.10.2012 (GERHARDT.stadtplaner. 
architekten) 

       
 

 

2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art1 

 

 Art des Anhangs IV der FFH-RL 

 Europäische Vogelart2 
 
Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name  

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
BaWü 

Dorngrasmücke 
 

Sylvia communis 
 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

 

 
1  Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer 

Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht.  

 
2  Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden zusammen-

gefasst werden. 
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3. Charakterisierung der betroffenen Tierart3
 

 

3.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 
 
Textliche Kurzbeschreibung mit Quellenangaben4. 

Insbesondere: 

 Angaben zur Art und zum Flächenanspruch bezüglich der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (z. B. An-
gaben zur Reviergröße, Nistplatztreue), essentiellen Teilhabitate und Nahrungshabitate und deren 
räumliche Abgrenzung. 

 Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber bau-, anlage- und betriebsbedingten Störwirkungen des Vor-
habens. 

 Dauer der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten und Charak-
ter der in diesen Phasen beanspruchten Gebiete / Flächen. 

 
Lebensraumansprüche: offene bis halboffene Landschaften in trockenwarmen Lagen mit kleinflächigen Ge-
hölz- und Heckenstrukturen, ruderale und verbrachte Flächen mit niedrigen Sukzessionsstadien (z.B. Brom-
beere), Freibrüter, Nestanlage in niedrigen Dornsträuchern und Stauden  
Nahrung: v.a. kleine, weichhäutige Insekten und andere kleine Wirbellose, Beeren 
Reviergröße: 0,1 bis 1,4 ha, lebenslange Nistplatztreue nachgewiesen 
Empfindlichkeit: empfindlich gegenüber dem Verlust an Nistplätzen und Nahrungsraum aufgrund der avisier-
ten Bebauung 
Fortpflanzung: Brutperiode beginnt Mitte April und endet spätestens Ende August, eine Jahresbrut, Brutdau-
er: 10-15 Tage, Nestlingszeit: 10-14 Tage, Zugvogel mit Winterquartieren in Afrika südlich der Shara 
(Weitstreckenzieher) 
 
Quelle: Hölzinger, J. (1997): Die Vögel Baden-Württembergs. Band 3.2: Singvögel 2 
             Bauer, H.-G. et al. (2005): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas 
             Südbeck, P. et al. (2005). Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands 
 

 3  Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen. 

 4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe. 

  

 

3.2  Verbreitung im Untersuchungsraum 
 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 
Kurzbeschreibung mit Quellenangaben, insbesondere zur: 

 Bedeutung des Vorkommens (lokal, regional, landesweit, bundesweit, europaweit), 
 Lage zum Vorhaben, 
 Art des Habitats (z.B. Brut- oder Nahrungshabitat). 

 
Bedeutung: lokale Bedeutung 
Lage zum Vorhaben: 1 festgestelltes Revier innerhalb des Geltungsbereichs des B-Plans,  
Art des Habitats: Brombeergestrüpp mit einzelnen Sträuchern in Verbindung zu mageren Saumstrukturen 
und Wiesenflächen 
 
Im Fall eines nur potenziellen Vorkommens ist darzulegen, 

 welche Gegebenheiten (insb. Biotopstrukturen) für die Möglichkeit des Vorkommens der Art sprechen 
und 

 aus welchen Gründen der Nachweis des Vorkommens nicht geführt werden konnte (Worst-case-
Analysen sind allerdings nur zulässig, wenn wissenschaftliche Erkenntnislücken vorhanden sind, die 
nicht behebbar sind) bzw. nicht geführt werden muss (z.B. wenn die Art durch die Vorhabenwirkungen 
nicht in verbotsrelevanter Weise betroffen werden kann oder wenn eine Ermittlung des Artvorkommens 
unverhältnismäßig wäre, was jedoch von der zuständigen Naturschutzbehörde festzustellen wäre). 
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3.3  Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
 
Kurzbeschreibung der vom Vorhaben betroffenen lokalen Population einschließlich ihrer Abgrenzung;       
Begründung des Erhaltungszustandes (Zustand der Population, Habitatqualität, Beeinträchtigungen). 
 
Betroffenheit: ein Revier liegt innerhalb des Geltungsbereichs 
Erhaltungszustand: unbekannt, im UG Bestand von 1 Revier, außerhalb UG ein weiteres Revier 
Beeinträchtigungen sind keine bekannt 
 

3.4  Kartografische Darstellung 

Insbesondere kartografische Darstellung des Artvorkommens / der lokalen Population, der betroffenen Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, essentiellen Teilhabitate sowie der Nahrungshabitate5. 

5  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte er-
folgen. 

  

4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG           
(bau-, anlage- und betriebsbedingt) 

 

4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 
 
 Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben 
 ausgehenden Wirkungen sowie der konkret betroffenen Fortpflanzungs- oder   
 Ruhestätten. 
 

1 Fortpflanzungsstätte geht durch Überbauung verloren 
 
b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschä-

digt oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten vollständig entfällt?   ja   nein 

 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen un-
bestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  

 
 Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens auf Nahrungshabitate und oder andere 
 essentielle Teilhabitate sowie Einschätzung der Rückwirkungen auf die Fortpflanzungs-  
 oder Ruhestätten. 
 

      
 
c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige  
 Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht  
 mehr nutzbar sind?   ja   nein 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen  
 unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  
 
 Beschreibung der Auswirkungen. 
 

      
 
d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen; ggf. Angabe der verbleibenden  
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
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Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 
e)   Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)  
 

Kurze Begründung, dass die Eingriffsregelung korrekt abgearbeitet worden ist, und  
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen. 
 
      

 
f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
  Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein 
  
 Prüfung, ob im räumlichen Zusammenhang geeignete (und nicht bereits anderweitig  
 besetzte) Ausweichmöglichkeiten für die betroffenen Individuen bestehen. 

 
Ausweichmöglichkeiten ohne Verbesserung der Habitatsituation bestehen nicht 
 

g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
 (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein 
 
 Beschreibung der Maßnahmen, die zum Funktionserhalt der Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang vorgesehen sind, mit Angaben zu: 
 Art und Umfang der Maßnahmen,  
  der ökologischen Wirkungsweise,  
  dem räumlichen Zusammenhang,  
  Beginn und Dauer der Maßnahmen (Umsetzungszeitrahmen),  
  der Prognose, wann die ökologische Funktion erreicht sein wird,  
  der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen,  
  der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement 
  der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche 

Verfügbarkeit). 
 

Anlage von kleinflächigen Heckenstrukturen in Verbindung mit mageren und extensiv ge-
nutzten Saumstrukturen und Wiesenflächen 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: s. Kapitel B3.3 des Artenschutzgutachtens. 
 

h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 
 

      
 

 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:  
 

 ja 
  

 nein 
 

  
 

4.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
 
a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?  ja   nein 
 

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen sowie Darstellung und ggf. Quantifizierung von  
Beeinträchtigungen. 
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 Bei Rodung der Gehölze und Erschließung der Flächen während der Brutzeit können 

Tiere getötet werden  
 
b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des  
 Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?   ja   nein 
 
 Darstellung des signifikant erhöhten Verletzungs- bzw. Tötungsrisikos.  
  

      
 
 Bei einem signifikant erhöhten Kollisionsrisiko sind Angaben zu: 

 den artspezifischen Verhaltensweisen, 
 der häufigen Frequentierung des Einflussbereichs des Vorhabens bzw. der  

Planung und/oder 
 der Wirksamkeit vorgesehener Schutzmaßnahmen erforderlich. 

 
      

 
 Wenn nein: Begründung, warum keine signifikante Schädigung prognostiziert wird. 
 

Begrenzte Gefährdung nur während der Bauphase 
 

c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen (z.B. Bauzeitenregelung, 
Maßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten); ggf. Angabe der verbleibenden 
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
weitgehender Erhalt der verbrachten Wiesenfläche 
Ausführung der notwendigen Gehölzrodungen/Baufeldfreimachung außerhalb der 
Brutzeit (Oktober – Februar)  
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: Kapitel B.3.3 im Artenschutzgutachten. 
 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

 
 

4.3  Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a)  Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-  

und Wanderungszeiten erheblich gestört?  ja   nein 
  

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen (z.B. Lärm- oder Lichtimmissionen, Barriere- bzw.  
Trennwirkungen und/oder genetische Verinselung) auf die lokale Population sowie  
Darstellung und ggf. Quantifizierung von Beeinträchtigungen. 

 
      

 
b)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
  

Kurze Beschreibung der (ggf. vorgezogen durchzuführenden) Vermeidungs- 
maßnahmen, Angaben zur Wirksamkeit (Zeitpunkt, Plausibilität, etc.) und ggf. Angabe  
der verbleibenden Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
Ausführung der notwendigen Gehölzrodungen außerhalb der Brutzeit (Oktober – 
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Februar)  

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

  
 

4.4 Entnahme von wildlebenden Pflanzen oder ihren Entwicklungsformen,  
 Beschädigung oder Zerstörung ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 
 

a) Werden wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre Standorte beschädigt  
oder zerstört?  ja   nein 

  
 Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
 ausgehenden Wirkungen sowie Darstellung und ggf. Quantifizierung von  
 Beeinträchtigungen. 
 

 

      

 
b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 

 Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen; ggf. Angabe der verbleibenden  
 Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
 

      

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

c)   Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118) 
 

Kurze Begründung, dass die Eingriffsregelung korrekt abgearbeitet worden ist, und  
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen. 
 
      

 

d) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
 Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 4 i.V.m. Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein

 Kurze Begründung. 
 

      
 

e) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
  (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 4 i.V.m. Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein

Beschreibung der Maßnahmen, die zum Funktionserhalt der Art bzw. ihrer  
Standorte vorgesehen werden können, mit Angaben zu: 
 Art und Umfang der Maßnahmen,  
  der ökologischen Wirkungsweise,  
  dem räumlichen Zusammenhang,  
  Beginn und Dauer der Maßnahmen (Umsetzungszeitrahmen),  
  der Prognose, wann die ökologische Funktion erreicht sein wird,  
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  der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen,  
  der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement  
  der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche 

Verfügbarkeit). 
 

      
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 

f) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 
 

      
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG wird erfüllt:   
 

 ja  
 

 nein 

  
 

4.5 Kartografische Darstellung  

Kartografische Darstellung der in 4.1 - 4.4 aufgeführten Konflikte sowie der vorgesehenen Maßnahmen zur 
Vermeidung und / oder zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnahmen)6. 

6  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte 
 erfolgen. 

 

 

5. Ausnahmeverfahren 

Wird im Falle der Erfüllung eines oder mehrerer Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG (vgl.  
Ziffern 4.1, 4.2, 4.3 und/oder 4.4) die Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt?  

 nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 ja - weiter mit Punkt 5.1 ff. 

 

 
5.1 Ausnahmegründe (§ 45 Abs. 7 Satz 1 BNatSchG) 

 zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher wirtschaftlicher 
Schäden (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG), 

  zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG), 

 für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken dienende Maß-
nahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 BNatSchG), 

 im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Verteidigung 
und des Schutzes der Zivilbevölkerung oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt       
(§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 BNatSchG) oder 

 aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher  
sozialer oder wirtschaftlicher Art (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 BNatSchG). 

 
Zu den betreffenden Ausnahmegründen vgl. die ausführliche Begründung in den detaillierten  
Planunterlagen:      . 
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5.2 Zumutbare Alternativen (§ 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG) 
 
Existieren anderweitig zumutbare Alternativen (z.B. Standort- oder Ausführungsalternativen), die in 
Bezug auf die Art schonender sind? 

 ja - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 nein - weiter mit Pkt. 5.3. 

Bei ja: Textliche Kurzbeschreibung dieser Lösungen.  

Bei nein: Textliche Kurzbeschreibung, welche Alternativen mit welchen Ergebnissen geprüft wurden. 
 
      
 
Die untersuchten Alternativlösungen sind in den detaillierten Planunterlagen       dargestellt. 
 

  
 

5.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustands der Populationen der Art (§ 45 Abs. 7 
Satz 2 BNatSchG; bei FFH-Anhang IV Arten i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) 

 
a) Erhaltungszustand vor der Realisierung des Vorhabens bzw. der Planung? 

Art Lokal betroffene Population 

(Kurze Beschreibung des Erhaltungszustands 
der lokalen Population (Interpretation und Ei-
nordnung der Angaben unter Pkt. 3.3.); Verweis 
auf die detaillierten Planunterlagen:      ) 

Populationen im natürlichen Verbreitungs-
gebiet  

(Beschreibung des Erhaltungszustands der Populatio-
nen auf der übergeordneten Ebene (auf Landes- oder 
übergeordneter Populationsebene; Verweis auf die de-
taillierten Planunterlagen:      ) 

                  

 

 
 
b) Erhaltungszustand nach der Realisierung des Vorhabens bzw. der Planung? 

 

Art Lokal betroffene Population 

(Textliche Prognose und Wirkung; Verweis auf 
die detaillierten Planunterlagen:      ) 

Populationen im natürlichen Verbreitungs-     
gebiet 

(Textliche Prognose und Wirkung; Verweis auf 
die detaillierten Planunterlagen:      ) 
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c) Bewertung einer Verschlechterung des Erhaltungszustands von Europäischen Vogelarten 
 

Liegt eine Verschlechterung des aktuellen (günstigen oder ungünstigen) Erhaltungszustands  
der Populationen einer europäischen Vogelart vor? 

  nein - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

  ja 

Kurze Begründung:       
 

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 
Wenn ja: Kann der aktuelle Erhaltungszustand der Populationen durch FCS-Maßnahmen  
gewahrt werden? 

  nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

  ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

Darstellung der Maßnahmen zur Sicherung des aktuellen Erhaltungszustands (FCS-Maßnahmen)  
auf lokaler Ebene bzw. im natürlichen Verbreitungsgebiet (auf Landes- oder übergeordneter  
Populationsebene) mit Angaben zu: 
 Art und Umfang der Maßnahmen, 
 der Wirkungsweise im Populationskontext,  
 Zeitpunkt und Zuverlässigkeit des Erfolgseintritts (Referenzen oder Quellen), 
 der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen, 
 der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement  
 der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche Verfügbarkeit). 

      

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
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d) Bewertung einer Verschlechterung des Erhaltungszustands von Arten des Anhangs IV der 
FFH-RL (Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) 

 
 aa)  Liegt eine Verschlechterung des günstigen Erhaltungszustands der Populationen einer Art 

 des Anhangs IV der FFH-RL vor?  

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

   ja  

 
 Kurze Begründung:       

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

 Wenn ja: Kann der günstige Erhaltungszustand der Populationen durch FCS-Maßnahmen er-
halten werden? 

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

   ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

Darstellung der Maßnahmen zur Herstellung des günstigen Erhaltungszustands (FCS-
Maßnahmen) auf lokaler Ebene bzw. im natürlichen Verbreitungsgebiet (auf Landes- oder  
übergeordneter Populationsebene) mit Angaben zu: 
 Art und Umfang der Maßnahmen, 
 der Wirkungsweise im Populationskontext,  
 Zeitpunkt und Zuverlässigkeit des Erfolgseintritts (Referenzen oder Quellen), 
 der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen, 
 der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement  
 der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche Verfügbarkeit).

 
      

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

bb) Wird bei einem ungünstigen Erhaltungszustand der Populationen einer Art des Anhangs IV 
der FFH-RL der Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtert oder wird die Wiederherstel-
lung eines günstigen Erhaltungszustands der Populationen nicht behindert?  

   ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 Kurze Begründung:       

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 

 

6. Fazit 

6.1 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und 
CEF- Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG 

  nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 erfüllt - weiter mit Pkt. 6.2. 

6.2 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen FCS-Maßnahmen 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)           
 nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig. 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)           
erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 



  

Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten  
des Anhangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten  

nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP) 
 

Stand: Mai 2012 
  

 Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 
 
Hinweise:  

 Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prüfung der artenschutzrechtlichen Ver-
botstatbestände und ggf. die Begründung der Ausnahmevoraussetzungen.  
 Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gilt nur für die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die Europäi-
schen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die übrigen besonders geschützten Arten sind im Rahmen 
der Eingriffsregelung nach §§ 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) bzw. in der Bauleitpla-
nung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten. 
 Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde bei Euro-
päischen Vogelarten) geprüft. Sind mehrere europarechtlich geschützte Arten betroffen, sind jeweils geson-
derte Formblätter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung insgesamt artenschutz-
rechtlich zulässig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen fachgutachterlichen Gesamtprüfung erfolgen. 
 Auf die Ausfüllung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im konkreten 
Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprüfung nach Ziffer 5 nicht erforderlich ist). 

 

1. Vorhaben bzw. Planung 

Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung. 
 
Bebauung Erweiterung Industriegebiet an der B36 in Iffezheim 
 
Für die saP relevante Planunterlagen:  

 Vorabzug des Bebauungsplan „Erweiterung Industriegebiet“ vom 15.10.2012 (GERHARDT.stadtplaner. 
architekten) 

       
 

 

2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art1 

 

 Art des Anhangs IV der FFH-RL 

 Europäische Vogelart2 
 
Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name  

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
BaWü 

Feldlerche 
 

Alauda arvensis 
 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

 

 
1  Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer 

Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht.  

 
2  Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden zusammen-

gefasst werden. 
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3. Charakterisierung der betroffenen Tierart3
 

 

3.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 
 
Textliche Kurzbeschreibung mit Quellenangaben4. 

Insbesondere: 

 Angaben zur Art und zum Flächenanspruch bezüglich der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (z. B. An-
gaben zur Reviergröße, Nistplatztreue), essentiellen Teilhabitate und Nahrungshabitate und deren 
räumliche Abgrenzung. 

 Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber bau-, anlage- und betriebsbedingten Störwirkungen des Vor-
habens. 

 Dauer der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten und Charak-
ter der in diesen Phasen beanspruchten Gebiete / Flächen. 

 
Lebensraumansprüche: offene, abwechslungsreiche Feldfluren (vor allem mit Wintergetreide) auf trockenen 
Böden mit weitgehend freiem Horizont, Bodenbrüter   
Nahrung: Insekten (vor allem Schnaken), Spinnen, Schnecken, Würmer, im Winter vor allem Sämereien  
Reviergröße: abhängig vom Habitat zwischen etwa 0,5 und 1,0 ha  
Empfindlichkeit: empfindlich gegenüber dem Verlust an Nistplätzen und Nahrungsraum aufgrund der avisier-
ten Bebauung 
Fortpflanzung: Brutperiode von April bis August, zwei Jahresbruten, Brutdauer: 11-14 Tage, Nestlingszeit: 7-
11 Tage, überwiegend Kurzstreckenzieher mit Überwinterungsgebieten in West, Südwest- und Südeuropa, 
z.T. Standvogel 
 
Quelle: Hölzinger, J. (1997): Die Vögel Baden-Württembergs. Band 3.2: Singvögel 2 
             Bauer, H.-G. et al. (2005): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas 
             Südbeck, P. et al. (2005). Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands 
 

 3  Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen. 

 4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe. 

  

 

3.2  Verbreitung im Untersuchungsraum 
 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 
Kurzbeschreibung mit Quellenangaben, insbesondere zur: 

 Bedeutung des Vorkommens (lokal, regional, landesweit, bundesweit, europaweit), 
 Lage zum Vorhaben, 
 Art des Habitats (z.B. Brut- oder Nahrungshabitat). 

 
Bedeutung: lokale Bedeutung 
Lage zum Vorhaben: 1 Revier innerhalb B-Plan  
Art des Habitats: offene, landwirtschaftlich genutzte Fläche (Getreide) 
 
Im Fall eines nur potenziellen Vorkommens ist darzulegen, 

 welche Gegebenheiten (insb. Biotopstrukturen) für die Möglichkeit des Vorkommens der Art sprechen 
und 

 aus welchen Gründen der Nachweis des Vorkommens nicht geführt werden konnte (Worst-case-
Analysen sind allerdings nur zulässig, wenn wissenschaftliche Erkenntnislücken vorhanden sind, die 
nicht behebbar sind) bzw. nicht geführt werden muss (z.B. wenn die Art durch die Vorhabenwirkungen 
nicht in verbotsrelevanter Weise betroffen werden kann oder wenn eine Ermittlung des Artvorkommens 
unverhältnismäßig wäre, was jedoch von der zuständigen Naturschutzbehörde festzustellen wäre). 
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3.3  Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
 
Kurzbeschreibung der vom Vorhaben betroffenen lokalen Population einschließlich ihrer Abgrenzung;       
Begründung des Erhaltungszustandes (Zustand der Population, Habitatqualität, Beeinträchtigungen). 
 
Betroffenheit: 1 Revier liegt innerhalb des Geltungsbereich, Lokale Population im Naturraum Hardtebenen 
auf Gemarkung Iffezheim bei etwa 9 Paaren 
Erhaltungszustand: unbekannt, Beeinträchtigungen sind keine bekannt 
 

3.4  Kartografische Darstellung 

Insbesondere kartografische Darstellung des Artvorkommens / der lokalen Population, der betroffenen Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, essentiellen Teilhabitate sowie der Nahrungshabitate5. 

5  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte er-
folgen. 

  

4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG           
(bau-, anlage- und betriebsbedingt) 

 

4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 
 
 Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben 
 ausgehenden Wirkungen sowie der konkret betroffenen Fortpflanzungs- oder   
 Ruhestätten. 
 

1 Fortpflanzungsstätte geht durch Überbauung verloren 
 
b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschä-

digt oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten vollständig entfällt?   ja   nein 

 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen un-
bestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  

 
 Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens auf Nahrungshabitate und oder andere 
 essentielle Teilhabitate sowie Einschätzung der Rückwirkungen auf die Fortpflanzungs-  
 oder Ruhestätten. 
 

große Teile der Nahrungsflächen werden überbaut 
 
c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige  
 Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht  
 mehr nutzbar sind?   ja   nein 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen  
 unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  
 
 Beschreibung der Auswirkungen. 
 

      
 
d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen; ggf. Angabe der verbleibenden  
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
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Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 
e)   Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)  
 

Kurze Begründung, dass die Eingriffsregelung korrekt abgearbeitet worden ist, und  
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen. 
 
      

 
f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
  Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein 
  
 Prüfung, ob im räumlichen Zusammenhang geeignete (und nicht bereits anderweitig  
 besetzte) Ausweichmöglichkeiten für die betroffenen Individuen bestehen. 

 
Ausweichmöglichkeiten ohne Verbesserung der Habitatsituation bestehen nicht 
 

g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
 (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein 
 
 Beschreibung der Maßnahmen, die zum Funktionserhalt der Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang vorgesehen sind, mit Angaben zu: 
 Art und Umfang der Maßnahmen,  
  der ökologischen Wirkungsweise,  
  dem räumlichen Zusammenhang,  
  Beginn und Dauer der Maßnahmen (Umsetzungszeitrahmen),  
  der Prognose, wann die ökologische Funktion erreicht sein wird,  
  der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen,  
  der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement 
  der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche 

Verfügbarkeit). 
 

Anlage von 6 Feldlerchenfenster (unbewirtschafteten Flächen mit einer Fläche von etwa 
20m² pro Fenster) für die Feldlerche  
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: s. Beschreibung von Feldlerchenfenstern im 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag S. 19. 
 

h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 
 

      
 

 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:  
 

 ja 
  

 nein 
 

  
 

4.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
 
a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?  ja   nein 
 

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen sowie Darstellung und ggf. Quantifizierung von  
Beeinträchtigungen. 
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 Bei Erschließung oder Bebauung während der Brutzeit können Tiere getötet werden 
 
b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des  
 Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?   ja   nein 
 
 Darstellung des signifikant erhöhten Verletzungs- bzw. Tötungsrisikos.  
  

      
 
 Bei einem signifikant erhöhten Kollisionsrisiko sind Angaben zu: 

 den artspezifischen Verhaltensweisen, 
 der häufigen Frequentierung des Einflussbereichs des Vorhabens bzw. der  

Planung und/oder 
 der Wirksamkeit vorgesehener Schutzmaßnahmen erforderlich. 

 
      

 
 Wenn nein: Begründung, warum keine signifikante Schädigung prognostiziert wird. 
 

Begrenzte Gefährdung nur während der Bauphase 
 

c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen (z.B. Bauzeitenregelung, 
Maßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten); ggf. Angabe der verbleibenden 
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
Ausführung der notwendigen Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit (Oktober – Feb-
ruar)  
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: Kapitel B3.3 im Artenschutzgutachten. 
 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

 
 

4.3  Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a)  Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-  

und Wanderungszeiten erheblich gestört?  ja   nein 
  

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen (z.B. Lärm- oder Lichtimmissionen, Barriere- bzw.  
Trennwirkungen und/oder genetische Verinselung) auf die lokale Population sowie  
Darstellung und ggf. Quantifizierung von Beeinträchtigungen. 

 
      

 
b)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
  

Kurze Beschreibung der (ggf. vorgezogen durchzuführenden) Vermeidungs- 
maßnahmen, Angaben zur Wirksamkeit (Zeitpunkt, Plausibilität, etc.) und ggf. Angabe  
der verbleibenden Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
      

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
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Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

  
 

4.4 Entnahme von wildlebenden Pflanzen oder ihren Entwicklungsformen,  
 Beschädigung oder Zerstörung ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 
 

a) Werden wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre Standorte beschädigt  
oder zerstört?  ja   nein 

  
 Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
 ausgehenden Wirkungen sowie Darstellung und ggf. Quantifizierung von  
 Beeinträchtigungen. 
 

 

      

 
b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 

 Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen; ggf. Angabe der verbleibenden  
 Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
 

      

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

c)   Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118) 
 

Kurze Begründung, dass die Eingriffsregelung korrekt abgearbeitet worden ist, und  
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen. 
 
      

 

d) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
 Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 4 i.V.m. Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein

 Kurze Begründung. 
 

      
 

e) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
  (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 4 i.V.m. Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein

Beschreibung der Maßnahmen, die zum Funktionserhalt der Art bzw. ihrer  
Standorte vorgesehen werden können, mit Angaben zu: 
 Art und Umfang der Maßnahmen,  
  der ökologischen Wirkungsweise,  
  dem räumlichen Zusammenhang,  
  Beginn und Dauer der Maßnahmen (Umsetzungszeitrahmen),  
  der Prognose, wann die ökologische Funktion erreicht sein wird,  
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  der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen,  
  der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement  
  der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche 

Verfügbarkeit). 
 

      
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 

f) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 
 

      
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG wird erfüllt:   
 

 ja  
 

 nein 

  
 

4.5 Kartografische Darstellung  

Kartografische Darstellung der in 4.1 - 4.4 aufgeführten Konflikte sowie der vorgesehenen Maßnahmen zur 
Vermeidung und / oder zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnahmen)6. 

6  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte 
 erfolgen. 

 

 

5. Ausnahmeverfahren 

Wird im Falle der Erfüllung eines oder mehrerer Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG (vgl.  
Ziffern 4.1, 4.2, 4.3 und/oder 4.4) die Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt?  

 nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 ja - weiter mit Punkt 5.1 ff. 

 

 
5.1 Ausnahmegründe (§ 45 Abs. 7 Satz 1 BNatSchG) 

 zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher wirtschaftlicher 
Schäden (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG), 

  zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG), 

 für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken dienende Maß-
nahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 BNatSchG), 

 im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Verteidigung 
und des Schutzes der Zivilbevölkerung oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt       
(§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 BNatSchG) oder 

 aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher  
sozialer oder wirtschaftlicher Art (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 BNatSchG). 

 
Zu den betreffenden Ausnahmegründen vgl. die ausführliche Begründung in den detaillierten  
Planunterlagen:      . 
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5.2 Zumutbare Alternativen (§ 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG) 
 
Existieren anderweitig zumutbare Alternativen (z.B. Standort- oder Ausführungsalternativen), die in 
Bezug auf die Art schonender sind? 

 ja - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 nein - weiter mit Pkt. 5.3. 

Bei ja: Textliche Kurzbeschreibung dieser Lösungen.  

Bei nein: Textliche Kurzbeschreibung, welche Alternativen mit welchen Ergebnissen geprüft wurden. 
 
      
 
Die untersuchten Alternativlösungen sind in den detaillierten Planunterlagen       dargestellt. 
 

  
 

5.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustands der Populationen der Art (§ 45 Abs. 7 
Satz 2 BNatSchG; bei FFH-Anhang IV Arten i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) 

 
a) Erhaltungszustand vor der Realisierung des Vorhabens bzw. der Planung? 

Art Lokal betroffene Population 

(Kurze Beschreibung des Erhaltungszustands 
der lokalen Population (Interpretation und Ei-
nordnung der Angaben unter Pkt. 3.3.); Verweis 
auf die detaillierten Planunterlagen:      ) 

Populationen im natürlichen Verbreitungs-
gebiet  

(Beschreibung des Erhaltungszustands der Populatio-
nen auf der übergeordneten Ebene (auf Landes- oder 
übergeordneter Populationsebene; Verweis auf die de-
taillierten Planunterlagen:      ) 

                  

 

 
 
b) Erhaltungszustand nach der Realisierung des Vorhabens bzw. der Planung? 

 

Art Lokal betroffene Population 

(Textliche Prognose und Wirkung; Verweis auf 
die detaillierten Planunterlagen:      ) 

Populationen im natürlichen Verbreitungs-     
gebiet 

(Textliche Prognose und Wirkung; Verweis auf 
die detaillierten Planunterlagen:      ) 

                  

 

  



FORMBLATT ZUR SPEZIELLEN ARTENSCHUTZRECHTLICHEN PRÜFUNG VON ARTEN DES ANHANGS IV DER FFH-RL UND VON  
EUROPÄISCHEN VOGELARTEN NACH §§ 44 UND 45 BNATSCHG   Seite 9 

 
 

c) Bewertung einer Verschlechterung des Erhaltungszustands von Europäischen Vogelarten 
 

Liegt eine Verschlechterung des aktuellen (günstigen oder ungünstigen) Erhaltungszustands  
der Populationen einer europäischen Vogelart vor? 

  nein - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

  ja 

Kurze Begründung:       
 

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 
Wenn ja: Kann der aktuelle Erhaltungszustand der Populationen durch FCS-Maßnahmen  
gewahrt werden? 

  nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

  ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

Darstellung der Maßnahmen zur Sicherung des aktuellen Erhaltungszustands (FCS-Maßnahmen)  
auf lokaler Ebene bzw. im natürlichen Verbreitungsgebiet (auf Landes- oder übergeordneter  
Populationsebene) mit Angaben zu: 
 Art und Umfang der Maßnahmen, 
 der Wirkungsweise im Populationskontext,  
 Zeitpunkt und Zuverlässigkeit des Erfolgseintritts (Referenzen oder Quellen), 
 der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen, 
 der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement  
 der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche Verfügbarkeit). 

      

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
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d) Bewertung einer Verschlechterung des Erhaltungszustands von Arten des Anhangs IV der 
FFH-RL (Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) 

 
 aa)  Liegt eine Verschlechterung des günstigen Erhaltungszustands der Populationen einer Art 

 des Anhangs IV der FFH-RL vor?  

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

   ja  

 
 Kurze Begründung:       

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

 Wenn ja: Kann der günstige Erhaltungszustand der Populationen durch FCS-Maßnahmen er-
halten werden? 

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

   ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

Darstellung der Maßnahmen zur Herstellung des günstigen Erhaltungszustands (FCS-
Maßnahmen) auf lokaler Ebene bzw. im natürlichen Verbreitungsgebiet (auf Landes- oder  
übergeordneter Populationsebene) mit Angaben zu: 
 Art und Umfang der Maßnahmen, 
 der Wirkungsweise im Populationskontext,  
 Zeitpunkt und Zuverlässigkeit des Erfolgseintritts (Referenzen oder Quellen), 
 der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen, 
 der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement  
 der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche Verfügbarkeit).

 
      

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

bb) Wird bei einem ungünstigen Erhaltungszustand der Populationen einer Art des Anhangs IV 
der FFH-RL der Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtert oder wird die Wiederherstel-
lung eines günstigen Erhaltungszustands der Populationen nicht behindert?  

   ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 Kurze Begründung:       

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 

 

6. Fazit 

6.1 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und 
CEF- Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG 

  nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 erfüllt - weiter mit Pkt. 6.2. 

6.2 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen FCS-Maßnahmen 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)           
 nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig. 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)           
erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 


